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1 Rahmenvorgaben für den Nahverkehrsplan  

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Der Nahverkehrsplan (NVP) soll für jeden Aufgabenträger eine tragfähige und 

finanziell realistische Grundlage für die Ausgestaltung des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs (ÖPNV) schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen sichern, 

das den bestehenden bzw. noch zu entwickelnden verkehrlichen Verflechtun-

gen entspricht. Für einen Nahverkehrsplan relevant sind die Gesetze, die sich 

mit Organisation, Finanzierung und Genehmigung der Verkehre befassen. 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

Die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlamentes und des 

Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 

Schiene und Straße ist am 03.12.2009 in Kraft getreten. In der Verordnung wird 

der Rechtsrahmen für die zuständigen Behörden im Bereich des öffentlichen 

Personenverkehrs festgelegt. Wesentliche Eckpunkte der EU-VO 1370/2007 

sind: 

 Die Verordnung verlangt einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) 

zwischen der zuständigen Behörde und einem Verkehrsunternehmen für die 

Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, wenn die Verkehrs-

unternehmen als Gegenleistung ausschließliche Rechte und/oder Aus-

gleichszahlungen erhalten. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag muss 

rechtlich verbindlich sein und von der jeweils zuständigen Behörde erlassen 

werden. Eine bestimmte Rechtsform des Auftrages wird in der VO (EG) 

Nr. 1370/2007 hingegen nicht vorgegeben. 

 Die zuständigen Behörden können entscheiden, ob der Verkehr selbst er-

bracht, im Rahmen einer Direktvergabe an ein kommunales Unternehmen 

vergeben oder einem wettbewerblichen Verfahren unterzogen wird. 

 Eine Direktvergabe an einen „internen Betreiber” kann erfolgen, sofern meh-

rere Voraussetzungen gegeben sind. U.a. muss die zuständige Behörde – 

oder im Falle mehrerer zuständiger Behörden, wenigstens eine der Behör-

den – über den Betreiber eine Kontrolle ausüben wie über seine eigenen 

Dienststellen und der Betreiber muss das sog. Gebietskriterium beachten. 

Der Betreiber darf also nur im Hoheitsgebiet der jeweils zuständigen Be-

hörde, bzw. bei einer Gruppe von Behörden im gemeinsamen Gebiet tätig 

werden. Durch das Verbündeprivileg in Art. 5 Abs. 2, Satz 1, 1. Parenthese 

VO (EG) Nr. 1370/2007 kann das Gebietskriterium im Verbandsgebiet des 
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Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) leichter erfüllt werden, ein- und aus-

brechende Verkehre können einfacher beauftragt werden. Nach dem Ver-

bündeprivileg darf eine Gruppe von zuständigen Behörden, die integrierte 

Personenbeförderungsdienstleistungen anbietet, wie etwa der VRR, eine 

Direktvergabe an einen internen Betreiber, über den nur eine der beteiligten 

Behörden die erforderliche Kontrolle ausüben kann, durchführen.  

Es besteht Wahlfreiheit für die zuständigen Behörden zwischen Ausschreibung 

und Direktvergabe von Verkehrsdienstleistungen. 

Bundesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (BGG)  

Das Gesetz vom 01.05.2002 verfolgt das Ziel, die Benachteiligung von Men-

schen mit Behinderung zu beseitigen. Danach sollen u. a. bauliche Anlagen 

und Verkehrsmittel barrierefrei gestaltet sein, um Menschen mit Behinderung 

eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.  

Personenbeförderungsgesetz  

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) wurde zum 01.01.2013 an die Vor-

gaben der EU-Verordnung 1370/2007 angepasst. Es beschreibt die nationalen 

rechtlichen Grundlagen für die unternehmerische Betätigung im ÖPNV sowie 

für das Genehmigungsverfahren. Das novellierte PBefG räumt den Aufgaben-

trägern die Möglichkeit ein, alle Instrumente der VO 1370/2007 zu nutzen, so 

u.a. auch die Möglichkeit der Direktvergabe. Die zuständige Behörde nach der 

VO (EG) Nr. 1370/2007 soll nach dem PBefG mit den in den Landes-ÖPNV-

Gesetzen definierten Aufgabenträgern identisch sein. 

Die Anforderungen an die Aufstellung und die Inhalte eines Nahverkehrsplans 

werden in § 8 Absatz 3 PBefG geregelt. Der Aufgabenträger (hier Stadt Ober-

hausen) definiert im Nahverkehrsplan u.a. „die Anforderungen an Umfang und 

Qualität des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben 

für die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen“. Der 

Nahverkehrsplan ist somit das Steuerungsinstrument zur Entwicklung des 

ÖPNV. 

Die Genehmigungsbehörde (hier Bezirksregierung Düsseldorf) hat den vom 

Aufgabenträger beschlossenen Nahverkehrsplan zu berücksichtigen, so auch 

die dort definierte „ausreichende“ Verkehrsbedienung, soweit dieser unter den 

Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 Satz 6 PBefG (Beteiligung der vorhandenen 

Unternehmen sowie sonstiger dort genannte Adressaten) zustande gekommen 

ist und vorhandene Verkehrsstrukturen beachtet (sogenannter „qualifizierter 
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Nahverkehrsplan“). Eine Genehmigung kann versagt werden, wenn der bean-

tragte Verkehr nicht mit einem solchen „qualifizierten Nahverkehrsplan“ im Ein-

klang steht. 

Der Nahverkehrsplan hat zudem die Belange der in ihrer Mobilität oder senso-

risch eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen. Für die Nutzung des öf-

fentlichen Personennahverkehrs fordert das PBefG bis zum 1. Januar 2022 

eine vollständige Barrierefreiheit. Ausnahmen davon sind im NVP zu benennen 

und zu begründen. 

ÖPNVG NRW 

Die in den Bundesgesetzen auf die Länder übertragenen Aufgaben werden für 

das Land Nordrhein-Westfalen durch das Gesetz über den öffentlichen Perso-

nennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) geregelt. Nach dem 

ÖPNVG NRW ist die Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentli-

chen Personennahverkehrs (ÖPNV) eine Aufgabe der Kreise und kreisfreien 

Städte sowie derjenigen mittleren und großen kreisangehörigen Städte, die ein 

eigenes ÖPNV-Unternehmen betreiben oder an einem solchen wesentlich be-

teiligt sind. Dies gilt auch für den schienengebundenen ÖPNV mit Ausnahme 

des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Für diesen nehmen die Zweck-

verbände die Aufgabenträgerschaft wahr.  

Nach den §§ 8 und 9 ÖPNVG NRW sind die Aufgabenträger verpflichtet, für 

ihren Bereich einen Nahverkehrsplan aufzustellen. Dieser Plan dient der Si-

cherung und der Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs und soll 

eine tragfähige und finanziell abgesicherte Grundlage für die Ausgestaltung 

des ÖPNV schaffen, die auch die kommunale Finanzlage berücksichtigt. Bei 

der Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Nahverkehrsplanes sind die vorhan-

denen Verkehrsstrukturen und die Ziele von Raumordnung und Landespla-

nung zu beachten. Die Belange des Umweltschutzes, die Barrierefreiheit im 

Sinne des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes und des Städtebaus so-

wie die Vorgaben des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans sind zu berück-

sichtigen. Im Einzelnen werden im § 2 ÖPNVG NRW folgende Grundsätze der 

Weiterentwicklung des ÖPNV in Nordrhein-Westfalen genannt: 

 Beim Ausbau der Infrastruktur soll der schienengebundene Personennah-

verkehr gegenüber dem straßengebundenen Personennahverkehr Vorrang 

haben. 
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 Der Ausbau vorhandener Verkehrswege ist gegenüber dem Neubau zu be-

vorzugen. 

 Der ÖPNV soll unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Umweltschut-

zes, der sozialverträglichen Stadtentwicklung, der Barrierefreiheit, der Si-

cherheit sowie des absehbaren Verkehrsbedarfes soweit wie möglich Vor-

rang erhalten. 

 Das Eisenbahnnetz ist als Grundnetz für eine leistungsfähige und bedarfs-

gerechte Raumerschließung zu erhalten. 

 In allen Teilen des Landes ist eine angemessene Bedienung der Bevölke-

rung durch den ÖPNV zu gewährleisten. 

 Durch eine koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebo-

tes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte 

Fahrgastinformation unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen 

mit Hör- und Sehbehinderungen sowie durch einheitliche Qualitätsstandards 

soll die Attraktivität des ÖPNV gesteigert werden. 

 In allen Landesteilen ist die Infrastruktur des ÖPNV auszubauen. Die Netz-

verknüpfung der Schienenschnellverkehre mit dem darauf abgestimmten 

Busnetz ist durch eine nutzerfreundliche, barrierefreie Ausgestaltung von 

Umsteigeanlagen unter Einbeziehung des motorisierten und nicht motori-

sierten Individualverkehrs sicherzustellen. 

 Sonderverkehre sind möglichst in Linienverkehre zu überführen. 

 Alternative Bedienungsformen wie Rufbusse, AST und Bürgerbusse sollen 

bei geringer Nachfrage genutzt werden. 

 Bei der Planung und Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Fahr-

zeuge sowie des Angebotes des ÖPNV sind die Belange von Personen, die 

in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkt sind, im Sinne der Barriere-

freiheit nach dem BGG und dem BGG NRW zu berücksichtigen. 

 Ebenso ist den spezifischen Belangen von Frauen und Männern, Personen, 

die Kinder betreuen, Kindern und Fahrradfahrern bei der Planung und Aus-

gestaltung des ÖPNV in geeigneter Weise Rechnung zu tragen. 

 An der Ausgestaltung des ÖPNV sollen die vorhandenen Verkehrsunterneh-

men zu vergleichbaren Bedingungen beteiligt werden. 
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Betrauung der Stadtwerke Oberhausen 

Die Stadt Oberhausen hat zur Sicherung einer ausreichenden Verkehrsbedie-

nung im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge die Stadtwerke Oberhausen (STOAG) 

mit Ratsbeschluss vom 19.12.2005 mit der Erbringung von gemeinwirtschaftli-

chen Verpflichtungen im Gebiet der Stadt Oberhausen betraut. Der Betrau-

ungsbeschluss verpflichtet die STOAG, die ihr genehmigten Linienverkehre un-

ter Beachtung der Anforderungen der jeweils gültigen Nahverkehrspläne bis 

zum 31.12.2019 zu erbringen.  

Die Betrauung enthält einen Verweis, dass künftige Leistungsänderungen mit-

abgedeckt sind, sodass Änderungen im Liniennetz auf Grundlage dieses Nah-

verkehrs-plans möglich sind. Damit hat die Stadt Oberhausen im öffentlichen 

Verkehrsinteresse die Erbringung von Straßenbahn- und Busverkehren auf ih-

rem Gebiet, die Gegenstand dieses Nahverkehrsplans sind, durch die Betrau-

ung sichergestellt. 

 

1.2 Rahmenvorgaben 

1.2.1 Landesentwicklungsplan 

Die aktuell und zukünftig zu erwartenden veränderten Rahmenbedingungen, 

insbesondere der demographische Wandel, der zu erwartende Klimawandel 

sowie neue Rechtsgrundlagen bestimmen das Leitbild des Landesentwick-

lungsplanes1. Darüber hinaus sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 die nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, 

 die Verringerung der Freirauminanspruchnahme, 

 die Umsetzung anerkannter Klimaschutzziele, 

 die Stärkung zentraler Orte und der Innenstädte, 

 die Gewährleistung von Mobilität und Erreichbarkeit. 

Bezogen auf den Verkehr werden die folgenden Ziele im Landesentwicklungs-

plan definiert: 

                                              
1 Der derzeit gültige Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) wurde 

1995 aufgestellt. Am 25.06.2013 wurde der Entwurf eines neuen Landesentwicklungs-
plan NRW (LEP NRW) veröffentlicht. Die Landesregierung hat am 28. April 2015, 23. Juni 
2015 und am 22. September 2015 beschlossen, den Entwurf des neuen Landesentwick-
lungsplanes (LEP NRW) in wesentlichen Teilen zu ändern und ein zweites Beteiligungs-
verfahren zu den geänderten Teilen des Entwurfes des LEP NRW durchzuführen. Dieses 
Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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 integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung zur Reduzierung der Verkehrs-

belastung (und zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme), 

 die leistungsfähige Entwicklung des Schienennetzes, 

 die Verwirklichung des Rhein-Ruhr-Express (RRX), 

 die Freihaltung von nicht mehr genutzten Trassen, 

 Stärkung der Nahmobilität (z.B. Fahrradmitnahme im ÖPNV, Bike+Ride-An-

lagen an Bahnhöfen und geeigneten zentralen Bushaltestellen), 

 Schaffung von Voraussetzungen für die Entwicklung multimodaler Verkehrs-

strukturen mit verschiedenen Verkehrsträgern 

 Schaffung von Voraussetzungen für die zukünftige Integration neuer Ver-

kehrskonzepte unter Nutzung alternativer Antriebe. 

Diese Ziele und Grundsätze des jeweils gültigen LEP sind als sonstige Erfor-

dernisse der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-

men öffentlicher Stellen zu berücksichtigen. 

1.2.2 Regionalplan 

Der gültige Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf ist im Jahr 1999 

aufgestellt worden (GEP 99). Verkehrsplanerische Zielvorstellung ist es, die 

bestehende leistungsfähige Infrastruktur im Regierungsbezirk Düsseldorf zu 

erhalten und – soweit notwendig – auszubauen. Verkehrsentwicklungskon-

zepte zur Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -optimierung sollen darüber 

hinaus durch die Einbindung aller Verkehrsmittel und Verkehrsträger eine ver-

besserte Mobilität und Erreichbarkeit für Menschen und Güter bewirken.  

Im Juni 2014 hat der Regionalrat den Erarbeitungsbeschluss zu einem neuen 

Regionalplan gefasst. Vorausgegangen war ein intensiver informeller Prozess 

zur Erarbeitung und Abstimmung des Regionalplanentwurfs. Mit dem zentralen 

Erarbeitungsbeschluss im September 2014 wurde das Beteiligungsverfahren 

gestartet, welches im März 2015 beendet wurde.  

Der Regionalplanentwurf ist ein räumlich flächendeckendes Planwerk für die 

Region Düsseldorf, das die regionalplanerisch relevanten Themenfelder bein-

haltet, so auch das Themenfeld Verkehr. 
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1.2.3 Infrastrukturbedarfsplan des Landes NRW 

Im August 2015 hat das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV) das Verfahren zur „Auf-

stellung des ÖPNV-Bedarfsplans 2017“ und des daran anschließenden ÖPNV-

Infrastrukturfinanzierungsplans eingeleitet. Von der Stadt Oberhausen wurden 

folgende Vorhaben für die Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan des Landes 

gemeldet: 

 Strecke V: von Oberhausen-Sterkrade bis Schmachtendorf 

 Strecke Ia: Danziger Straße Ost, von Mülheimer Straße bis Mellinghofer 

Straße 

 Strecke VI: Weiterführung der Linie 105 von Essen-Frintrop bis Neue Mitte 

Oberhausen.  

Im Hinblick auf die bevorstehende Änderung des ÖPNVG NRW eröffnete das 

MBWSV im September 2015 die Möglichkeit, dass auch Vorhaben benannt 

werden können, die ausschließlich aus Mitteln nach § 12 ÖPNVG gefördert 

werden. Seitens der Stadt Oberhausen wurde daraufhin folgende Maßnahme 

nachgemeldet: 

 Errichtung eines Haltepunktes an den Bahnstrecken Oberhausen – Duis-

burg und Oberhausen – Mülheim Styrum in Höhe der Straße Rehmer (Hal-

tepunkt Alstaden/Rehmer:). 

1.2.4 ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan 

Mit der Revision des ÖPNV-Gesetzes im Dezember 2012 wurde der bis dato 

geltende Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan durch den ÖPNV-Bedarfsplan ab-

gelöst. Gemäß § 7 Abs. 2 ÖPNVG NRW erstellt das „[...] für das Verkehrswe-

sen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Verkehrsausschuss des 

Landes [auf Grundlage dieses ÖPNV-Bedarfsplans] einen ÖPNV-Infrastruktur-

finanzierungsplan. Der ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan umfasst nur Maß-

nahmen mit zuwendungsfähigen Ausgaben von mehr als 3 Millionen Euro, die 

vom Land nach § 13 Abs. 1 ÖPNVG gefördert werden sollen." 

Bestandteile des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans sind: 

 Maßnahmen mit zuwendungsfähigen Ausgaben von mehr als 3 Mio. €, die 

vom Land nach § 13 Abs. 1 ÖPNVG gefördert werden sollen (vgl. § 7 Abs. 2 

ÖPNVG) und 
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 Vorhaben der (Bahnhofs-) Modernisierungsoffensive 2 (MOF 2), für die das 

Land NRW Ende 2008 eine Rahmenvereinbarung mit der DB AG abge-

schlossen hat. 

Bis spätestens 2015 soll mit allen Maßnahmen der MOF 2 begonnen worden 

sein. Unterteilt werden die Vorhaben in die Teile A und B. Teil A beinhaltet 

Vorhaben, die mit den voraussichtlich zur Verfügung stehenden Finanzmitteln 

realisiert werden können (Vorhaben des Bundesprogramms nach § 6 Abs. 1 

GVFG). Teil B umfasst Vorhaben, „die in den Teil A nachrücken oder gegen 

solche ausgetauscht werden können, wenn sich die Förderung von Vorhaben 

des Teils A verzögert oder als nicht möglich erweist“.  

Der ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan enthält für die Stadt Oberhausen fol-

gende Vorhaben: 

 Teil A: 

- RRX 

- ABS Oberhausen-Emmerich-Deutsche Grenze 

- MOF 2-Maßnahme: Oberhausen Hbf 

 Teil B: 

- keine 

1.2.5 Nahverkehrsplan des VRR 

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist Aufgabenträger des Schienenper-

sonennahverkehrs (SPNV). Als solcher hat der VRR im Sommer 2015 mit der 

Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans begonnen (VRR-Nahverkehrsplan 

2016). Ein erster Entwurf wurde mit Vertretern von kommunalen Aufgabenträ-

gern und Verkehrsunternehmen in mehreren Gesprächsrunden diskutiert. Mit 

dem überarbeiteten Entwurf hat Mitte März 2016 das formale Beteiligungsver-

fahren begonnen. 

Der VRR-Nahverkehrsplan 2016 (Entwurfsstand: 20.04.2016) formuliert die 

Anforderungen an das Fahrplanangebot, die Infrastruktur und weitere Quali-

tätsaspekte für ein integriertes und zukunftsorientiertes SPNV-System im VRR. 

Die Entwicklung des SPNV-Leistungsangebots und des Fahrzeugeinsatzes 

wird bestimmt von der Umsetzung des RE-Konzepts, des S-Bahn-Konzepts mit 

einem 15/30 Minuten-Takt und der Einführung des Rhein-Ruhr-Expresses 

(RRX).  
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Nach Umsetzung des RE-Konzeptes ab Dezember 2016 entfällt bei der Linie 

RE5 der Abschnitt Emmerich – Wesel. Zeitgleich wird die neue stündlich ver-

kehrende Linie RE19 Emmerich – Oberhausen – Düsseldorf eingerichtet, die 

die Bedienung des entfallenden Abschnitts des RE5 übernimmt. Auch die bis-

herige Linie RB35 wird dadurch ersetzt und bedient stattdessen den Nordast 

der Linie RB33 Mönchengladbach – Bottrop ganztägig im 60 Minuten-Takt. Ab 

April 2017 wird die Linie RE19 ins niederländische Arnheim verlängert, die da-

mit eine neue Direktverbindung zwischen Arnheim und Oberhausen schafft. 

Nach Elektrifizierung der Strecke Bocholt – Wesel wird die Linie RE19 zusätz-

lich um den Flügel Wesel – Bocholt ergänzt, sodass eine Direktverbindung zwi-

schen Oberhausen und Bocholt entsteht.  

Die Umstellung des RE5 auf die neuen RRX-Fahrzeuge ist für Juni 2019 vor-

gesehen. Neben der erwarteten Verbesserung der Fahrplanstabilität durch das 

optimierte Beschleunigungsvermögen der neuen Fahrzeuge entstehen Quali-

tätssteigerungen durch eine erhöhte Sitzplatzanzahl von 800 Plätzen pro Fahrt. 

Ab Dezember 2019 übernimmt die Linie RB33 den Linienweg der entfallenden 

RB44 Bottrop – Oberhausen – Duisburg – Mönchengladbach im Stundentakt. 

Die Direktverbindung aus Dorsten entfällt dadurch.  

Die neu eingeführte Linie RB41 Wesel – Oberhausen – Essen – Wuppertal 

ermöglicht eine bisher nicht vorhandene und beschleunigte Direktverbindung 

nach Essen-Steele, Langenberg und Wuppertal. 

Die Taktumstellung im S-Bahn-System hat für Oberhausen nur geringe Aus-

wirkungen, da lediglich die S3 von einem 20 Minuten-Takt auf einen ganztägi-

gen 30 Minuten-Takt umgestellt wird. Daraus resultierende Anpassungen im 

kommunalen ÖPNV sind nicht geplant, da in Oberhausen nur der (ohnehin gut 

angebundene) Hauptbahnhof durch die Linie S3 bedient wird.  

Mit der Taktumstellung im S-Bahn-System kommt es zu weiteren die Stadt 

Oberhausen betreffenden Änderungen im SPNV. Die S2 wird durch die neue 

Linie RB3 ersetzt und spannt dann mit der Linie RE3 einen annähernden 30 Mi-

nuten-Takt im Abschnitt Duisburg – Oberhausen – Gelsenkirchen – Herne – 

Dortmund auf. 

Punktuelle Verbesserungen sind im Nachtverkehr bei den RB- und RE-Linien 

vorgesehen, im NVP des VRR aber nicht einzeln benannt. Die angestrebten 

Verbesserungen im Nachtverkehr haben positive Auswirkungen auf den Nacht-

busverkehr in Oberhausen, da mit einer Steigerung des Fahrgastaufkommens 
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zu rechnen ist. Die Verbesserungen des Nachtverkehrs im SPNV sollten bei 

einer Anpassung der Sternfahrt im NE-Netz der Stadt Oberhausen berücksich-

tigt werden. 

Insgesamt bedeuten die Anpassungen und Veränderungen im SPNV eine ver-

besserte Verbindung zwischen Oberhausen und den Nachbarstädten. Es wer-

den neue Direktverbindungen angeboten (z.B. Arnheim, Bocholt, Wuppertal) 

und zusätzliche Fahrtmöglichkeiten geschaffen (z.B. Düsseldorf). Zusätzlich ist 

durch den Einsatz neuer Fahrzeuge eine deutliche Qualitätssteigerung zu er-

warten (Verbesserung der Fahrplanstabilität durch höheres Beschleunigungs-

vermögen, Erhöhung der Platzkapazitäten). 
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2 Ziele der Stadt Oberhausen 

2.1 Leitziele des Nahverkehrsplanes 

Sicherung der ÖPNV-Mobilität 

Das ÖPNVG NRW fordert von der Stadt Oberhausen als Aufgabenträger, für 

die Sicherung der ÖPNV-Mobilität im Stadtgebiet und damit für eine ausrei-

chende Bedienung der Bevölkerung mit ÖPNV-Angeboten zu sorgen. Dies be-

deutet, dass auch in weniger dicht besiedelten Gebieten und zu nachfrage-

schwachen Zeiten ein Mindestangebot im ÖPNV zur Verfügung stehen muss. 

Da sich die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung nicht auf städtische Ver-

kehre beschränken, ist eine durchgehende Transportkette mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zu garantieren. Diese durchgehende Transportkette bedient glei-

chermaßen lokale, nachbarörtliche und regionale Verkehre und berücksichtigt 

dabei die Ansprüche aller Zielgruppen und Fahrtzwecke. 

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV 

Die Attraktivität des ÖPNV ist Voraussetzung für seine Wirtschaftlichkeit. Die 

Ziele der Stadt Oberhausen zur Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV ergeben 

sich aus den folgenden fünf Punkten: 

 Schaffung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur durch eine sinnvolle 

Aufgabenteilung aller Verkehrsmittel (Produkte) des ÖPNV sowie durch eine 

Differenzierung der angebotenen Produkte entsprechend ihrer Verkehrsauf-

gabe (differenzierte Bedienung).  

 Steigerung der Angebotsqualität durch die Beseitigung von Erschließungs-

defiziten, durch eine Priorität für Taktverkehre und durch Erhalt bzw. Ver-

besserung attraktiver Anschlüsse an zentralen Verknüpfungspunkten. 

 Steigerung der Beförderungsqualität durch eine kontinuierliche Modernisie-

rung des Fahrzeugparks, durch eine nutzergerechte Ausgestaltung und 

Ausstattung der Haltestellen und Verknüpfungspunkte sowie durch Einhal-

tung von vereinbarten Qualitätsstandards. 

 Ausbau der Verkehrsinfrastruktur durch konsequente Umsetzung von 

ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen. 

 Weiterentwicklung der Kundeninformation im Regel- und Störungsfall auf 

verschiedenen Kanälen. 
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Steigerung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV 

Wie alle anderen öffentlichen Aufgaben steht der ÖPNV unter der Vorgabe der 

sparsamen und effizienten Mittelverwendung. Öffentliche Mittel müssen zielge-

richtet und sorgsam ausgegeben werden. Es ist daher bei jedem Angebot, das 

in den Nahverkehrsplan als Planungsgröße aufgenommen ist, zu fragen, wie 

es möglichst preisgünstig erbracht und wie es möglichst ertragswirksam aus-

gestaltet werden kann. 

Verzahnung von lokalem und nachbarörtlichem ÖPNV 

Die Fahrplangestaltung soll grundsätzlich Anschlussmöglichkeiten beachten, 

damit fahrplanmäßige Übergänge zwischen allen Produkten des ÖPNV einge-

richtet und die Prämissen des Zusammenspiels einer nach Verkehrsaufgaben 

differenzierten Produktpalette erfüllt werden können. Dies setzt eine entspre-

chend abgestimmte Linienplanung voraus. 

Anforderungen von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder sen-

sorischen Einschränkungen 

Das Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) erlegt einem Nahverkehrsplan 

u.a. auf, „die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten 

Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefrei-

heit zu erreichen“. Für diese Personengruppe müssen daher besondere Aus-

stattungsmerkmale im ÖPNV-Angebot vorgesehen werden, die nachfolgend 

beispielhaft aufgeführt sind: 

 Vorhaltung ausreichender Aufstellflächen für Rollstühle, Kinderwagen und 

schwere Lasten in den Fahrzeugen, 

 Verbesserung der Information über barrierefrei eingerichtete Haltestellen 

bzw. Verknüpfungspunkte, 

 Anstreben eines möglichst niveaufreien (stufenlosen) Zugangs zu Haltestel-

len, besonders bei Verknüpfungshaltestellen (z.B. Rampen, Aufzüge), 

 Anstreben eines möglichst niveaufreien Ein- und Ausstiegs durch die Anhe-

bung der Bordsteinhöhe auf mindestens 16 cm, 

 Konsequente Einführung taktiler und kontrastreicher Oberflächen (Blinden-

leitplatten) an den Haltestellen für eine verbesserte Orientierung für Sehein-

geschränkte. 
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 Konsequente Ausgestaltung von Fahrzeugen mit kontrastreichen visuellen 

Anzeigen, zusätzlich akustische Ansagen in den Fahrzeugen. 

Fehlende Informationen oder bauliche Einrichtungen behindern den Zugang 

zum ÖPNV z. T. erheblich. Der ÖPNV wird nur dann den Personen mit Mobili-

tätseinschränkungen und sensorischen Behinderungen gerecht, wenn er auf 

der gesamten Transportkette ihren Ansprüchen genügt und sie sowohl vor der 

Fahrt als auch während der Fahrt ausreichend und entsprechend ihren Bedürf-

nissen informiert. Die Bemühungen, seheingeschränkten Personen den Zu-

gang zum ÖPNV zu erleichtern, können durch das Bereitstellen einer entspre-

chenden Applikation unterstützt werden. 

Anforderungen von Frauen und Kindern 

Eine weitere Fahrgastgruppe mit besonderen Anforderungen an die Gestaltung 

des ÖPNV stellen Frauen, Mädchen und Kinder im Allgemeinen dar. Um einem 

Mobilitätsverzicht im ÖPNV, hervorgerufen durch ein Unsicherheits- oder Be-

drohungspotenzial an Haltestellen und in den Fahrzeugen als häufig einziges 

Verkehrsmittel entgegenzuwirken, sind bei der Gestaltung des ÖPNV-Angebo-

tes u.a. auf folgende Punkte zu achten: 

 Attraktives Angebot auch in Schwachverkehrszeiten, insbesondere im 

Abend- und Wochenendverkehr. 

 Verbesserung des Sicherheitsempfindens an den Haltestellen durch ausrei-

chende Beleuchtung (Straßenbeleuchtung; wo diese nicht ausreicht, sollte 

im Wartebereich eine zusätzliche Beleuchtung vorgesehen werden) und 

gute Einsehbarkeit sowie durch ausreichende Abstände zu „dunklen“ Punk-

ten (z.B. Mauern, Hecken). 

 Verbesserung der Sicherheit im Fahrzeug durch Beobachtungsmöglichkeit 

des Innenraums durch den Fahrer (oder eine Kamera) und eine hierfür er-

forderliche ausreichende Innenbeleuchtung. 
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2.2 Qualitätsziele als Anforderungsprofil 

Anforderungen an die Erschließungsqualität 

Die Haltestellen bilden den Übergang zwischen Flächennutzung und ÖPNV-

System und sind der erste Berührungspunkt zwischen Fahrgast und Verkehrs-

unternehmen. Der Einzugsbereich von Haltestellen wird vereinfacht als Kreis 

definiert, dessen Radius die zumutbare Fußwegentfernung angibt. Die Qualität 

des Zugangs zum Nahverkehrssystem ist mit dieser Entfernung messbar. 

Die Anforderungen an die Erschließungsqualität in der Stadt Oberhausen sind 

in Bild 2-1 dargestellt. Angegeben sind Richt- und Grenzwerte für Fußwegent-

fernungen zur Haltestelle (Luftlinie). Die Grenzwerte stellen einen Mindeststan-

dard dar, der durchgehend erfüllt werden sollte und entsprechend der 

Schwachstellenanalyse, der Maßnahmenentwicklung sowie zukünftigen Pla-

nungen für den ÖPNV in der Stadt Oberhausen zugrunde liegt. Die angegebe-

nen Richtwerte sind als Zielwerte anzustreben. 

 

Bild 2-1: Anforderungen an die Erschließungsqualität im ÖPNV der Stadt 

Oberhausen (Quelle: in Anlehnung an FGSV, 2010) 

Die räumliche Kategorisierung der Stadt Oberhausen in Kern- und Kernrand-

bereiche ist in Bild 2-2 dargestellt. 
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Bild 2-2:  Raumkategorisierung der Stadt Oberhausen      

(Quelle: Angaben der Stadt Oberhausen) 
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Anforderungen an die Verbindungsqualität 

Neben der guten Erreichbarkeit aller relevanten Ziele steht die schnelle Über-

windung der Distanzen im Vordergrund der Bemühungen um ein attraktives 

Nahverkehrssystem. Hierzu gehören insbesondere gute Verbindungsmöglich-

keiten zwischen Wohnplätzen, Gewerbezentren, Schulstandorten, Einkaufs-

zentren, Freizeitzentren etc. Dabei sind die wichtigsten Quellen und Ziele mög-

lichst zeitgünstig und auf direktem Wege miteinander zu verbinden sowie mög-

lichst häufig zu bedienen. Die Verbindungsqualität wird durch folgende Krite-

rien beschrieben: 

 Bedienungshäufigkeit (Taktfolge), 

 Erreichbarkeit des Kernbereichs (Beförderungszeit), 

 Umsteigehäufigkeit und Umsteigeweglängen. 

Die angegebenen Grenzwerte stellen den Mindeststandard dar, die Richtwerte 

sind als Zielwerte anzustreben. 

Der Fahrgast entscheidet u.a. anhand der Bedienungshäufigkeit des ÖPNV 

über die Wahl des Verkehrsmittels. Eine tiefe Marktdurchdringung des ÖPNV 

setzt eine relativ hohe Bedienungshäufigkeit (kurze Fahrzeugfolgezeiten) vo-

raus. Die Anforderungen an die Bedienungshäufigkeit in der Stadt Oberhausen 

sind in Bild 2-3 dargestellt. 

 

Bild 2-3: Anforderungen an die Bedienungshäufigkeit im ÖPNV der Stadt 

Oberhausen2 (Quelle: in Anlehnung an VDV-Schrift Nr. 4 (2001) / 

Verkehrszeiten Stadt Oberhausen/STOAG) 

                                              
2 Für die Finanzierung gilt die VRR-Finanzierungsrichtlinie 
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Die Erreichbarkeit der Stadtbezirkszentren der Stadt Oberhausen spiegelt sich 

in den Reisezeiten im ÖPNV wieder. Die Reisezeiten zwischen Startadresse 

und Zieladresse sollten so gering wie möglich und die Fahrtrouten so direkt wie 

möglich gewählt werden. Die in Bild 2-4 angegebenen Reisezeiten zeigen den 

einzuhaltenden Grenzwert. Zur Einhaltung der zulässigen Reisezeiten sollen 

in kritischen Bereichen Beschleunigungsmaßnahmen zugunsten des ÖPNV 

(z.B. Busspuren, Vorrangschaltungen an Lichtsignalanlagen) durchgeführt 

werden. Verkehrsberuhigende Maßnahmen (Fußgängerzonen, Tempo-30-Zo-

nen, 30 km/h Streckengeschwindigkeit, Shared-Space-Bereiche) erhöhen in 

der Regel die Reisezeiten im ÖPNV und sollen deshalb auf den Fahrtrouten 

des ÖPNV vermieden werden. 

 

Bild 2-4: Anforderungen an die Erreichbarkeit der Stadtbezirkszentren der 

Stadt Oberhausen (Quelle: in Anlehnung an VDV-Schrift Nr. 4, 

2001) 

Für die Umsteigehäufigkeit gilt die Zielsetzung, diese so gering wie möglich zu 

halten. Das jeweilige Stadtbezirkszentrum sollte umsteigefrei erreichbar sein.  

Anforderungen an die Angebotsqualität 

Nahverkehrssysteme müssen der speziellen Siedlungs- und Wirtschaftsstruk-

tur des Raumes Rechnung tragen. Ein attraktives, funktionsgerechtes und 

gleichzeitig wirtschaftlich tragbares Nahverkehrsangebot lässt sich am besten 

durch eine Kombination verschiedener Betriebsformen erreichen (vgl. Bild 2-5). 

Grundlage hierfür bildet eine nach Verkehrsaufgaben differenzierende Pro-

duktpalette. Die Betriebsformen sind hierarchisch aufeinander abgestimmt und 

miteinander verknüpft. Bei der Gestaltung von Liniennetzen ist zu beachten, 

dass Linien mit überwiegend raumverbindender Funktion möglichst direkt, das 

heißt auf kurzem Weg geführt werden. Linien mit überwiegend kleinräumig er-

schließender Funktion sichern die flächendeckende Raumerschließung. 
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Das Zusammenspiel der Betriebsformen in einem Gesamtsystem muss einer-

seits die Verhältnisse zu Haupt- und Normalverkehrszeiten, andererseits die 

Verhältnisse zu Schwachverkehrszeiten berücksichtigen. 

 

Bild 2-5: Produkte des ÖPNV als Komponenten eines Gesamtsystems 

Bei der Dimensionierung des Platzangebotes (Sitz- und Stehplätze) sollen die 

Empfehlungen für Planung und Betrieb des ÖPNV der Forschungsgesellschaft 

für Straßen- und Verkehrswesen 2010 beachtet werden. Bei Fahrten mit einer 

Länge von mehr als 3 km soll allen Fahrgästen in der Regel ein Sitzplatz zur 

Verfügung stehen (Grenzwert). Anzustreben ist jedoch eine genügende Anzahl 

Sitzplätze für alle Fahrgäste auf allen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 

zumindest außerhalb der Hauptverkehrszeiten. 

Bei der Fahrplangestaltung sollen grundsätzlich Anschlussmöglichkeiten be-

achtet werden. Die in der Stadt Oberhausen angestrebten Zielwerte für An-

schlussqualitäten zeigt Bild 2-6. Die fahrplanmäßigen Anschlüsse sollen vor 

allem an Verknüpfungspunkten mit hohen Umsteigerzahlen (≥ 1.000 Umstei-

ger/Tag) gesichert werden, insbesondere beim Übergang zum/vom Schienen-

verkehr.  
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Bild 2-6: Zielwerte für Anschlussqualitäten im ÖPNV der Stadt Oberhausen 

(Quelle: in Anlehnung an FGSV, 2010) 

Anforderungen an die Haltestellenausstattung 

Die Haltestellenausstattung soll in erster Linie den Anforderungen der Kunden 

entsprechen. Sie muss als Teil der Gesamtleistung des ÖPNV erkennbar sein 

und darüber hinaus einen akzeptablen Service bieten. Gestaltung und Design 

sollen ein unverwechselbarer Ausdruck des Selbstverständnisses des ÖPNV 

sein und in der Bevölkerung ein positives Image bewirken. Die Ausstattung der 

Haltestellen muss diese Anforderungen weitestgehend bedarfsgerecht erfül-

len, aber auch im Rahmen des betrieblich, straßenverkehrsrechtlich und wirt-

schaftlich Machbaren bleiben.  

In dem hier gewählten Baukastenprinzip werden bestimmten Haltestellenkate-

gorien bestimmte Ausstattungsmerkmale zugeordnet. Die angestrebte Grund-

ausstattung (Mindeststandard) für die Haltestellenkategorien I (zentrale Ver-

knüpfungspunkte mit bedeutender Verknüpfungsfunktion und Straßenbahnhal-

testellen), II (weitere bedeutende Verknüpfungspunkte und Haltestellen mit 

überdurchschnittlichen Fahrgastzahlen) und III (übrige Haltestellen) zeigt Bild 

2-7 ebenso wie zweckmäßige Ergänzungen (optional). 

Bei der Planung des Neubaus von Haltestellen muss die soziale Kontrolle be-

rücksichtigt werden. Dies gilt neben Bus- und Straßenbahn- auch für SPNV-

Haltestellen. 
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Bild 2-7: Ausstattungsstandards von Haltestellen in der Stadt Oberhausen 
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Anforderungen an die Fahrzeugausrüstung 

Die Fahrzeugausrüstung muss sich an der Verkehrsaufgabe der eingesetzten 

Fahrzeuge orientieren. Bild 2-8 enthält die in der Stadt Oberhausen angestreb-

ten Standards der Fahrzeugausrüstung. Auch hier wird zwischen einer Grund-

ausrüstung (Mindeststandard) und einer zweckmäßigen Ergänzung (optional) 

unterschieden.  

 

Bild 2-8: Ausrüstungsstandards von Fahrzeugen in der Stadt Oberhausen 
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Das Durchschnittsalter der Busse des Linienverkehrs (ohne Verstärkerfahrten) 

darf 7 Jahre nicht überschreiten. Der älteste Bus darf nicht älter als 14 Jahre 

sein. 

Die Stadt Oberhausen und die STOAG haben sich zum Ziel gesetzt, im ÖPNV 

elektrisch betriebene Fahrzeuge einzusetzen, um unter anderen die Lärm- und 

Schadstoffbelastung zu senken. Dazu dient einerseits die elektrisch betriebene 

Straßenbahn. Andererseits verfügt die STOAG im Busverkehr aktuell über 

2 Hybrid- und 2 Elektrobusse, die auch in Zukunft eingesetzt werden sollen. 

Die Stadt Oberhausen und die STOAG planen, die Anstrengungen im Bereich 

der Elektromobilität fortzuführen und ggf. auszubauen. Bei der Elektrifizierung 

weiterer Linien sind evtl. kleine Anpassungen im Liniennetz erforderlich. 

Zur Beschleunigung und Stabilisierung des Betriebsablaufes wird der Bus- und 

Straßenbahnverkehr an den Lichtsignalanlagen mittels Funk-Bake-Technik be-

schleunigt. Die erste Maßnahme zur ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalan-

lagen wurde 1991 umgesetzt. Seitdem wurde die Anzahl der Anlagen sukzes-

sive erweitert, sodass heute alle relevanten Anlagen eine ÖPNV-Beschleuni-

gung ermöglichen. 

Durch die Verwendung von Bluetooth-Sendern in den Bordrechnern kann die 

Umsetzung der ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen besser nachvoll-

zogen und bei Bedarf angepasst werden. 

Anforderungen an den Betrieb 

Der Fahrgast hat einen Anspruch auf intakte Fahrzeug- und Haltestellenaus-

rüstung. Deshalb sollen Beanstandungen (z.B. defekte Fahrscheinautomaten, 

Informationstafeln/-anzeigen, Beleuchtung) in der Regel kurzfristig behoben 

sein. Gleiches gilt für größere Schäden, die z.B. durch Vandalismus entstanden 

sind. 

Darüber hinaus ist die Sauberkeit ein weiteres wichtiges Ziel, den ÖPNV at-

traktiver zu gestalten. Sowohl die eingesetzten Fahrzeuge als auch die Halte-

stellen des ÖPNV im Stadtgebiet Oberhausen müssen ein sauberes und ge-

pflegtes Erscheinungsbild abgeben. Beschwerden über mangelnde Sauberkeit 

muss die STOAG umgehend nachgehen bzw. an die richtigen Stellen weiter-

leiten.  

Der Fahrgast hat Anspruch darauf, dass das Leistungsangebot im ÖPNV der 

Stadt Oberhausen den Vorgaben des Fahrplans entspricht, die Anforderungen 
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an die Anschlusssicherung (Bild 2-9) erfüllt und die angegebene Taktfolge so-

wie die Betriebszeiten einhält. Mittelfristig wird angestrebt, die fahrplanmäßi-

gen Anschlüsse – auch zum SPNV oder zu Linien, die von anderen Verkehrs-

unternehmen betrieben werden – in Echtzeit in den Fahrzeugen anzuzeigen.  

Pünktlichkeit ist eine Grundanforderung an einen attraktiven ÖPNV. In Abhän-

gigkeit von der Fahrtdauer ist eine bestimmte Verspätung zulässig. Bild 2-9 

zeigt die zulässigen Grenzwerte. Die anzustrebenden Richtwerte liegen jedoch 

deutlich darunter. Gelegentliche oder temporäre Betriebsstörungen sowie Ver-

spätungen bis 5 Minuten (in Ausnahmefällen 10 Minuten) müssen als nicht ver-

meidbar betrachtet werden. Busse und andere im Straßenraum geführte Ver-

kehrsmittel des ÖPNV können dieser Anforderung jedoch nicht immer gerecht 

werden, weil sie u.a. Behinderungen durch den MIV ausgesetzt sind. Solche 

Behinderungen haben sowohl Fahrzeitverlängerungen als auch Fahrzeit-

schwankungen zur Folge. Um dem entgegenzuwirken, sind die bestehenden 

Behinderungen im Straßenraum soweit wie möglich durch geeignete Beschleu-

nigungsmaßnahmen abzubauen. 

 

Bild 2-9: Zielwert des Qualitätsziels Pünktlichkeit im ÖPNV der Stadt Ober-

hausen (Quelle: in Anlehnung an FGSV, 2010) 

Der Einsatz geeigneter Beschleunigungsmaßnahmen hängt sehr stark von den 

jeweiligen räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten ab. Aus diesem Grund 

scheint es nicht sinnvoll, einheitliche Maßnahmenstandards zu definieren. Viel-

mehr ist es zweckmäßig, nach einer differenzierten Analyse der jeweiligen Ver-

kehrsabläufe (Ort, Umfang und Art der Behinderung) aus einem Katalog von 

möglichen Beschleunigungsmaßnahmen die für die spezielle Situation best-

mögliche zu wählen. 

Zur Unterstützung der städtischen Bemühungen, parkende Schwerverkehre 

(u.a. auch Busse) in den Wohn- und Geschäftsbereichen der Stadt Oberhau-

sen zu vermeiden, müssen alle betroffenen Verkehrsunternehmen über ein ei-

genes Betriebsgelände verfügen. Ein Abstellen der Fahrzeuge im allgemeinen 

Straßenraum ist nicht zulässig. Das Betriebsgelände soll so gelegen sein, dass 

alle Linien schnell mit Fahrzeugen bedient werden können, um im Falle eines 

Fahrzeugausfalls die Folgen für die Kunden zu mildern. Für Linien, die nur auf 
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dem Gebiet der Stadt Oberhausen verkehren, gilt, dass die Haltestellen Ober-

hausen Hbf, Sterkrade Bf oder Osterfeld Mitte in max. 15 Minuten vom Be-

triebshof erreicht werden sollen. 

Anforderungen an den Service 

Einen weiteren Aufgabenschwerpunkt sieht die Stadt Oberhausen in der Ver-

besserung der Fahrgastinformation. Durch einheitlich aufgebaute und ver-

ständliche Fahrpläne und Tarifinformationen werden der Bevölkerung bzw. den 

Fahrgästen die angebotenen Möglichkeiten und Qualitäten des ÖPNV in Ober-

hausen zugänglich gemacht. Im Internet sollen umfassende Auskünfte zur Bar-

rierefreiheit zur Verfügung gestellt werden. Fehlende Fahrplanaushänge und 

Tarifinformationen sollen im Regelfall innerhalb von 24 Stunden nach Bekannt-

werden des Mangels ersetzt werden.  

Bei gravierenden Störungen und geplanten Fahrplanabweichungen müssen 

die Verkehrsunternehmen niederschwellig über die Änderungen informieren 

und ggf. auf Ausweichverbindungen hinweisen. Dazu können z.B. an beson-

ders bedeutenden Haltestellen dynamische Abfahrtsinformationen dienen oder 

ein schneller Informationszugang über Mobiltelefone.  

Des Weiteren muss die Erreichbarkeit der Verkehrsunternehmen, insbeson-

dere der STOAG, gewährleistet sein, um Fahrplan- und Tarifauskünfte zu er-

halten und etwaige Beschädigungen und Mängel melden zu können. Im Falle 

einer Beschwerde darf die Bearbeitungszeit zwei Wochen nicht überschreiten. 

Zumindest muss innerhalb dieser Zeit eine qualifizierte Eingangsbestätigung 

erfolgen, in der eine Begründung für die verlängerte Bearbeitungszeit genannt 

wird. Alle Beschwerden müssen von qualifiziertem Personal bearbeitet werden, 

das gut in die Organisationsstruktur des Verkehrsunternehmens – insbeson-

dere in die Verkehrsplanung – eingebunden ist. 

In einem modernen Dienstleistungsunternehmen hat der Kunde Anspruch auf 

Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter. Es gehört zu den Grundanfor-

derungen an die Angestellten, in jeder Situation ruhig und höflich zu reagieren. 

Das Personal sollte regelmäßig Schulungen zu Beförderungs- und Tarifbestim-

mungen sowie zum Notfallmanagement erhalten und gute Kenntnisse des Li-

niennetzes und des Betriebes aufweisen. Ein einheitliches und gepflegtes Er-

scheinungsbild der Mitarbeiter mit Außenwirkung steigert den Wiedererken-

nungswert und die Akzeptanz bei den Fahrgästen. Daher ist grundsätzlich 

Dienstkleindung zu tragen. Begründete Ausnahmefälle sind mit dem Aufgaben-

träger abzustimmen. 
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Die Sicherheit an Haltestellen und in den Fahrzeugen muss jederzeit gewähr-

leistet sein. Dabei sind die Sicherheitsbedürfnisse der verschiedenen Nutzer-

gruppen zu berücksichtigen. Eine gute Einsehbarkeit und eine ausreichende 

Beleuchtung der Haltestellen sollen dem Fahrgast ein Sicherheitsgefühl ver-

mitteln. Sofern im Einzelfall angezeigt, ist der Haltestellenbereich mittels Über-

wachungskameras im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen abzusichern. 

Die Schaffung von Öffentlichkeit ist gegenüber der Sicherung durch Kameras 

vorzuziehen, da die Anwesenheit von Passanten auch das subjektive Sicher-

heitsgefühl stärkt und keine datenschutzrechtlichen Probleme entstehen. In 

den Fahrzeugen soll jederzeit Kontakt mit dem Fahrpersonal aufgenommen 

werden können. Das Personal muss technisch in der Lage sein, in Notfallsitu-

ationen die notwendigen Maßnahmen schnell zu ergreifen. 

 

2.3 Sonstige Leitziele / Vorgaben 

2.3.1 Leitlinien der Stadtentwicklung 

Im Stadtentwicklungskonzept 2020 der Stadt Oberhausen werden die Leitlinien 

der Stadtentwicklung bis zum Jahre 2020 wie folgt formuliert: 

 Stadtstruktur 

- Erhalt der Polyzentralität 

- Innen- vor Außenentwicklung 

- Erhalt und Ausbau der kleinräumigen Funktionsmischung 

- Familien- und generationsgerechter Ausbau der Innenstädte und Stadt-

teile 

 Wohnen und Lebensqualität 

- Pufferung der Bevölkerungsabnahme 

- Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

- Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem qualitativ hochwerti-

gem Wohnraum 

- Bestandsorientierte Wohnungspolitik 

- Realisierung von Wohngebieten nach klimaschützenden und energeti-

schen Gesichtspunkten 

- Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität 

- Familien als Schwerpunkt 

 Arbeit und Wirtschaft 

- Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen 
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- Sicherung und Schaffung von Entwicklungspotenzialen für die Wirtschaft 

- Schwerpunkte der wirtschaftlichen Entwicklung fördern 

- Stärkung der lokalen Wirtschaft 

 Umwelt 

- Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 

- Verbesserung der Umweltsituation 

- Verbesserung der stadtklimatischen Bedingungen 

- Schonende und nachhaltige Flächenentwicklung, insbesondere Schutz 

der freien Landschaft 

- Sicherung und Entwicklung eines gesamtstädtischen Freiflächennetzes 

und Biotopverbundsystems auch innerhalb der bebauten Bereiche 

- Erhalt, Schutz und Renaturierung der Oberflächengewässer und der na-

türlichen Grundwasserstandorte 

- Sicherung der Artenvielfalt 

 Verkehr 

- Umwelt- und sozialverträgliche Gestaltung und Sicherung der Mobilität 

- Stärkung des Umweltverbundes 

- Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes 

 Bevölkerung und Partizipation 

- Intensive und breite Beteiligung der Bevölkerung bei allgemeinen Planun-

gen 

- Zielgruppenspezifische Beteiligung bei speziellen Planungen. 

Wegen der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Themenbereichen sind 

die Leitlinien nicht isoliert zu betrachten. Bei allen Entwicklungen und planeri-

schen Entscheidungen ist eine Abwägung der unterschiedlichen Belange er-

forderlich, um insgesamt eine nachhaltige, familienfreundliche und soziale Ent-

wicklung der Stadt Oberhausen bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus zu ge-

währleisten. 

Auf der Grundlage der Leitlinien der Stadtentwicklung werden Ziele für die ein-

zelnen Sektoren der Stadtentwicklung (Wohnen, Wirtschaft, Grün- und Frei-

raum, Verkehr, Versorgung sowie Versorgung mit Infrastrukturen) formuliert 

und beschrieben. Die Beschreibung enthält jeweils auch eine Darstellung all-

gemeiner Maßnahmen bzw. Handlungsempfehlungen, die der Umsetzung des 

Zieles auf gesamtstädtischer Ebene dienen.  
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Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans wurden die im Stadtentwicklungs-

konzept 2020 für die Stadt Oberhausen formulierten Leitlinien, Ziele, Maßnah-

men und Handlungsempfehlungen beachtet, soweit sie den ÖPNV betreffen. 

2.3.2 Umweltschutzziele 

Ziel der Stadt Oberhausen ist es, die Umwelt zu schützen und für die kommen-

den Generationen zu erhalten. Aktuelle Projekte betreffen Maßnahmen zur Re-

duzierung der Luftbelastungen und des Lärms, zum Beispiel durch die Errich-

tung einer Umweltzone und die Lärmminderungsplanung. Einzelheiten sind im 

Energie- und Klimaschutzkonzept für die Stadt Oberhausen (2012), im Luft-

reinhalteplan Ruhrgebiet 2011 (Teilplan West) und im Lärmaktionsplan der 

Stadt Oberhausen (2010) festgelegt. Der Lärmaktionsplan 2017 soll im Februar 

2017 beschlossen werden. Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans für die 

Stadt Oberhausen wurden die in den vorgenannten Plänen formulierten Leitli-

nien, Ziele, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen beachtet, soweit sie 

den ÖPNV betreffen. 

Zur Reduzierung von Luftschadstoffen und Lärm sowie zur Verbesserung der 

Lebensqualität der Bevölkerung sollen möglichst hohe Verkehrsanteile mit dem 

ÖPVN befördert werden. Dazu sollte der ÖPNV die Mobilität der Bevölkerung 

bedarfsgerecht sicherstellen und auf diese Weise eine umwelt- und stadtver-

trägliche Verkehrsabwicklung gewährleisten.  

Neben den positiven Umweltwirkungen, die aus Verkehrsverlagerungen zu-

gunsten des ÖPNV resultieren, soll das Oberhausener ÖPNV-System selbst 

ressourcenschonend gestaltet werden und möglichst wenig Schadstoff- oder 

Lärmemissionen verursachen. Dazu dient u.a. die Straßenbahn, die lokal emis-

sionsfrei verkehrt. Im Busverkehr werden zurzeit zwei Hybridbusse eingesetzt, 

die vor allem den Schadstoffausstoß gegenüber Dieselbussen reduzieren. Seit 

Oktober 2015 werden zudem im Linienbetrieb erfolgreich zwei Elektrobusse 

eingesetzt. Diese Busse sind besonders bei höheren Geschwindigkeiten deut-

lich leiser als Dieselbusse und sie stoßen vor Ort keine Schadstoffe aus.  

Um die Anwohner entlang der Linienwege von ÖPNV-bedingten Emissionen 

zu entlasten, sollen die vorhandenen Hybrid- und Elektrobusse bis zum Ende 

ihrer Nutzungsdauer eingesetzt werden. Bei einem erfolgreichen Projektverlauf 

ist der vermehrte Einsatz von innovativer Antriebstechnik vorzusehen. Auch 

der VRR betont die positiven Umweltwirkungen von Hybrid- und Elektrobussen 

und will die Verkehrsunternehmen finanziell sowie fachlich unterstützen. 
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3 Umsetzungsbilanz NVP 2011 

Den Stand der Umsetzung der im NVP 2011 festgelegten Maßnahmen zeigt 

Bild 3-1. Von den dort aufgeführten 21 Maßnahmen sollten 13 Maßnahmen bis 

zum Jahresende 2015 umgesetzt werden (kurz- und mittelfristige Maßnah-

men). 8 Maßnahmen waren langfristig angelegt (Realisierung nach 2015).  

Mithilfe des „Konzepts 2011“ (lfd. Nr. 1.1) sollten durch Anpassungen am Li-

niennetz 800.000 € eingespart werden. Die Umsetzung ist kurzfristig erfolgt. 

Mittelfristig sollten weitere Optimierungen im Liniennetz durchgeführt werden 

(lfd. Nr. 1.2). Diese sind mit dem Liniennetz 2013 realisiert worden. 

Eine Verlängerung der Straßenbahnlinien 105 (lfd. Nr. 1.3) und 102 (lfd. Nr. 

1.4) ist bislang nicht erfolgt. Diese Maßnahmen wurden jedoch für die Auf-

nahme in den ÖPNV-Bedarfsplan 2017 des Landes Nordrhein-Westfalen an-

gemeldet und sollen deshalb Bestandteil des aktuellen NVP bleiben. Die Ver-

längerung der Linie 102 hat eine geringere Priorität als die der Linie 105. Die 

Verlängerung der Linie 105 ist infolge des Ratsbürgerentscheids vom 

08.03.2015 zurückgestellt.  

Die Anbindung des Mülheimer Hauptbahnhofs an die Straßenbahnlinie 112 

(lfd. Nr. 1.5) wurde nicht umgesetzt. Stattdessen wurde die Linie 112 ab MH-

Kaiserplatz über den Linienweg der Linie 104 zum Mülheimer Hauptfriedhof 

verlängert. Die Verlängerung zum Mülheimer Hauptbahnhof soll nicht weiter-

verfolgt werden. 

Die Bereiche Neuköln, Waldhuck, Forster Bruch, Königshardt, das ehemalige 

Stahlwerksgelände und das Stadion Niederrhein sind weiterhin nicht optimal 

erschlossen (lfd. Nr. 2.1), da der Grenzwert zur maximalen Luftlinienentfernung 

vom Wohnstandort zur nächstgelegenen Haltestelle nicht eingehalten wird. Da 

dies nicht flächendeckend verlangt wird, sondern lediglich 80 % der bebauten 

Fläche innerhalb der Haltestelleneinzugsbereiche liegen sollten, besteht kein 

Handlungsbedarf. Die Erschließung des ehemaligen O.Vision-Geländes (heute 

Stahlwerksgelände) soll jedoch bei weiterer Entwicklung verbessert werden. 

Die Einrichtung eines SPNV-Haltepunktes in Alstaden in Höhe „Rehmer“ (lfd. 

Nr. 2.2) ist bisher nicht realisiert worden. Die Maßnahme wird im Rahmen der 

DB-Stationsoffensive näher betrachtet und ist für den ÖPNV-Bedarfsplan 2017 

des Landes NRW angemeldet. Die Stadt Oberhausen hält deshalb an der Maß-

nahme fest. Mit der Realisierung wird das Busnetz in diesem Bereich ange-

passt. Ebenso verhält es sich mit dem Bau einer P+R-Anlage am Haltepunkt 

Rehmer (lfd. Nr. 5.3). Die benötigten Flächen wurden bereits bauleitplanerisch 
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gesichert. Weitere Stationsausbauten sind bislang nicht vorgesehen, können 

aber in Absprache mit dem VRR entwickelt werden. 

Das Haltestellenausbauprogramm wurde bis zur 6. Stufe umgesetzt (lfd. Nr. 

3.1 und 3.2), der Ausbau nach Stufe 7 wurde vom VRR bewilligt und muss im 

Jahr 2017 erfolgen (lfd. Nr. 3.3). Am Haltepunkt Holten soll das B+R-Angebot 

um 15 - 20 sichere Fahrradabstellplätze in Form von Fahrradboxen erweitert 

werden. Mit dem Umbau der Verknüpfungsanlage ist das Angebot um 5 Fahr-

radboxen, 18 Abstellmöglichkeiten an Langbügeln und um eine sog. Kol-

lektivanlage mit 30 Abstellplätzen erweitert worden (lfd. Nr. 4.1). Die Erweite-

rung des B+R-Angebotes am Bahnhof Sterkrade (lfd. Nr. 4.2) war langfristig für 

die Zeit nach dem Ausbau der Betuwe-Linie und den damit verbundenen Um-

bau des Bahnhofs geplant und bleibt weiterhin Bestandteil des NVP.  

Zwischen 2010 und 2015 wurden in Oberhausen mindestens 21 Leihradstatio-

nen im Rahmen des Modellprojekts metropolradruhr errichtet (lfd. Nr. 4.3 und 

4.4). Inzwischen zieht sich metropolradruhr aufgrund geringer und rückläufiger 

Nutzerzahlen wieder aus Oberhausen zurück. 6 Stationen wurden bereits ab-

gebaut. Ende 2015 sind am Haltepunkt Holten 43 P+R-Parkplätze sowie zu-

sätzlich drei Behindertenparkplätze entstanden (lfd. Nr. 5.2). Nach Ausbau der 

Betuwe-Linie kann eine weitere Erweiterung erfolgen.  

Die Beschaffung neuer Busse mit EEV-Standard ist ebenso wie die Anschaf-

fung zweier Hybrid-Linienbusse mit EEV-Standard erfolgt (lfd. Nr. 6.1). 

Die STOAG hat in den vergangenen Jahren Fahrzeuge mit EEV-Standard oder 

EURO VI-Norm beschafft. Hinzu kommen Elektro-Busse, die lokal emissions-

frei verkehren.  

In Oberhausen wurde das Pünktlichkeitsversprechen eingeführt, welches eine 

Geldrückzahlung bei mehr als 10 Minuten Verspätung der STOAG-Fahrzeuge 

beinhaltet (lfd. Nr. 7). 
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Bild 3-1:  Umsetzung der Maßnahmen aus dem NVP 2011 
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4 Bestands- und Schwachstellenanalyse 

4.1 Raum- und Siedlungsstruktur 

Die kreisfreie Großstadt Oberhausen (Mittelzentrum) liegt im westlichen Ruhr-

gebiet im Regierungsbezirk Düsseldorf in unmittelbarer Nachbarschaft der 

Städte Bottrop (Mittelzentrum) und Essen (Oberzentrum) im Osten, Mülheim 

an der Ruhr (Mittelzentrum) im Süden, Duisburg (Oberzentrum) im Westen so-

wie Dinslaken (Mittelzentrum) im Nordwesten. Das Stadtgebiet Oberhausen 

umfasst eine Fläche von etwa 77 km² mit einer Ausdehnung von 10,7 km in 

Ost-West- und 14,6 km in Nord-Süd-Richtung. Oberhausen ist in die drei Stadt-

bezirke Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld unterteilt. Die Stadtbezirke 

bestehen aus folgenden Stadtteilen:  

 Alt-Oberhausen:  

Alstaden, Bermensfeld, Borbeck, Oberhausen-Mitte (mit Marienviertel und 

Brücktorviertel), Dümpten (mit Vennepoth), Knappenviertel, Lirich, Schlad 

und Styrum 

 Osterfeld:  

Eisenheim, Klosterhardt, Osterfeld-Heide, Osterfeld-Mitte, Rothebusch, 

Stemmersberg, Vondern und Vonderort 

 Sterkrade:  

Alsfeld, Barmingholten, Biefang, Buschhausen, Holten, Königshardt, 

Schmachtendorf, Schwarze Heide, Sterkrade-Mitte, Tackenberg und  

Walsumermark. 

Die Neue Mitte ist kein klassischer Stadtteil, weist aber Versorgungsfunktionen 

auf und ist daher als spezifisches Zentrum anzusehen.  

Zu statistischen Zwecken werden die Stadtbezirke sechs sog. Sozialräumen 

zugeordnet: 

 Alt-Oberhausen: Oberhausen-Mitte / Styrum (71), Oberhausen-Ost (72) 

und Alstaden / Lirich (73) 

 Sterkrade: Sterkrade-Mitte (74) und Sterkrade-Nord (75) 

 Osterfeld: Osterfeld (76). 

In der Stadt Oberhausen waren am 31.12.2014 insgesamt 210.326 Personen 

mit Hauptwohnsitz gemeldet sowie 81.289 Beschäftigte. Die Verteilung auf die 

sechs Sozialräume zeigt Bild 4-1. 
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Bis zum Jahr 2025 wird ein geringfügiger Einwohnerrückgang (- 1,3%) erwar-

tet. In den Sozialräumen Oberhausen-Mitte / Styrum und Alstaden / Lirich fällt 

der Einwohnerrückgang mit 2,9 % bzw. 2,1 % etwas höher aus, in Sterkrade-

Mitte mit 0,5 % jedoch deutlich geringer. Die Beschäftigtenprognose orientiert 

sich aufgrund mangelnder Datengrundlage an der Einwohnerentwicklung 

(Analogiebetrachtung). Entsprechend ist in der Stadt Oberhausen bis zum Jahr 

2025 mit einem leichten Beschäftigtenrückgang von 1,3 % zu rechnen. 

 

Bild 4-1: Einwohner mit Hauptwohnsitz und Beschäftigte in der Stadt Ober-

hausen (Analyse zum 31.12.2014 sowie Prognose für 2025)  

(Quelle: Stadt Oberhausen) 

 

4.2 Verkehrsnachfrage 

Zur Quantifizierung der Verkehrsnachfrage steht ein VISUM-Verkehrsmodell 

aus dem Jahr 2009 zu Verfügung, das eine Matrix der Fahrbeziehungen zwi-

schen den Verkehrszellen nach Verkehrsmittelart und Wegezweck beinhaltet. 

Das Verkehrsmodell der Stadt Oberhausen ist als statisches Modell ohne Ver-

kehrsaufkommens- und Verkehrsverteilungsmodul nur für Belastungsermittlun-

gen geeignet. Das Modell ist aufgrund dessen nicht maßnahmenreagibel und 

nur bedingt fortschreibungsfähig.  

Eine Fortschreibung der Matrix der Fahrbeziehungen zwischen den Verkehrs-

zellen (Nachfragematrix) der Stadt Oberhausen ist auf der Grundlage der 

Strukturdatenentwicklung von 2009 auf 2014 (Analyse) bzw. von 2009 auf 2025 
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(Prognose) vorgenommen worden. Dabei wirken Einwohner- und Beschäftig-

tenrückgänge in den einzelnen Verkehrszellen dämpfend auf die Verkehrs-

nachfrage dieser Verkehrszellen. Positive Einwohner- und Beschäftigtenent-

wicklungen wirken entsprechend nachfragesteigernd in den jeweiligen Ver-

kehrszellen. Veränderungen im Verkehrsangebot sowie Veränderungen in der 

Verkehrsmittelverfügbarkeit, im Mobilitätsverhalten der Bevölkerung und an-

dere Einflussgrößen auf die Verkehrsmittelwahl können dabei nicht berücksich-

tigt werden. Entsprechend eignet sich das Verkehrsmodell der Stadt Oberhau-

sen zum Nachweis von generellen Nachfragetendenzen, nicht jedoch zum 

Nachweis spezifischer Maßnahmewirkungen. Unter Beachtung dieser Ein-

schränkungen stellt sich die Verkehrsnachfrage im ÖPNV der Stadt Oberhau-

sen wie folgt dar: 

ÖV-Nachfrage im Binnenverkehr 

Im Analysejahr 2014 liegt das werktägliche Verkehrsaufkommen im ÖPNV in-

nerhalb der Stadt Oberhausen bei rund 84.300 Fahrten. Im Binnenverkehr der 

Stadt Oberhausen werden an Werktagen rund 9.300 Fahrten von/nach Ober-

hausen-Mitte/Styrum, rund 22.300 Fahrten von/nach Oberhausen-Ost, rund 

8.950 Fahrten von/nach Alstaden/Lirich, rund 18.300 Fahrten von/nach Ster-

krade-Mitte, rund 13.150 Fahrten von/nach Sterkrade-Nord und rund 12.300 

Fahrten von/nach Osterfeld im ÖV unternommen (vgl. Bild 4-2).  

In Analogie zu den prognostizierten Strukturdaten verringert sich im Prognose-

jahr 2025 die Anzahl der werktäglichen ÖV-Fahrten innerhalb der Stadt Ober-

hausen um etwa 1.000 Fahrten (-1,2 %) auf rund 83.300 Fahrten (vgl. Bild 4-2).  

 

Bild 4-2: Anzahl ÖV-Fahrten pro Werktag innerhalb von Oberhausen 

(Quelle: Verkehrsmodell der Stadt Oberhausen) 
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ÖV-Nachfrage im Quell- und Zielverkehr 

Im ein- und ausbrechenden Verkehr zwischen Oberhausen und den umliegen-

den Städten werden im Jahr 2014 werktäglich rund 45.500 Fahrten im ÖV un-

ternommen (vgl. Bild 4-3). Der Quell- und Zielverkehr macht demnach rund ein 

Drittel des werktäglichen Gesamtverkehrs (Quell-/Zielverkehr + Binnenver-

kehr) im ÖPNV der Stadt Oberhausen aus.  

Die Verflechtungen mit den benachbarten Städten Essen und Duisburg sind 

besonders groß. An jedem Werktag werden rund 11.950 Fahrten von/nach Es-

sen, rund 11.000 Fahrten von/nach Duisburg, rund 6.500 Fahrten von/nach 

Mülheim, rund 6.400 Fahrten von/nach Bottrop sowie rund 2.050 Fahrten 

von/nach Dinslaken unternommen.  

Im Prognosejahr 2025 muss mit einem leichten Rückgang der regionalen Ver-

kehrsnachfrage im werktäglichen ÖV der Stadt Oberhausen gerechnet werden. 

Der Rückgang betrifft alle Relationen (vgl. Bild 4-3). 

 

Bild 4-3:  Anzahl ÖV-Fahrten pro Werktag zwischen Oberhausen und Um-

land (Quelle: Verkehrsmodell der Stadt Oberhausen) 
 

4.3 ÖPNV-Angebot 

Oberhausen ist über die vier Bahnhöfe Hauptbahnhof, Sterkrade, Osterfeld 

Süd und Holten an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und damit un-

mittelbar an die Oberzentren Duisburg (RE3, RE5, RB33, RB35, RB36 und S2) 

und Essen (S2 über Essen-Altenessen, S3 über Essen Hbf) sowie an die be-

nachbarten Mittelzentren Bottrop (RB44), Gelsenkirchen (RE3, S2), Mülheim 

a.d.R. (S3) und Dinslaken (RE5, RB35, RB33) angebunden. Neben den SPNV-
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Linien wird Oberhausen von der Straßenbahnlinie 112 mit 14 Haltepunkten im 

Stadtgebiet Oberhausen bedient. Die Straßenbahnlinie 112 verbindet Ober-

hausen mit dem Mittelzentrum Mülheim a.d.R. 13 Buslinien verbinden Ober-

hausen mit den benachbarten Städten Mülheim a.d.R., Essen, Bottrop, Duis-

burg und Dinslaken (vgl. Bild 4-4). Der regionale Schnellbus SB91 spannt zu-

dem eine Verbindung zu den weiter entfernt liegenden Städten Gladbeck und 

Gelsenkirchen auf. An Werktagen (Montag – Freitag) verkehren die regionalen 

Buslinien mindestens im 60 Minuten-Takt. 

Innerhalb der Stadt Oberhausen verkehren insgesamt eine Straßenbahnlinie, 

7 Schnellbuslinien und 24 Stadtbuslinien. Die Straßenbahnlinie 112 verbindet 

Mülheim mit Alt-Oberhausen, der Neuen Mitte sowie Sterkrade und erschließt 

damit die wichtigsten Zentren der Stadt Oberhausen. Daher hat diese Straßen-

bahnlinie für die Stadt Oberhausen eine besonders hohe Bedeutung. Damit 

diese wichtige Verbindung auch für jedermann nutzbar ist, wurden im Jahr 

1996 Niederflurfahrzeuge angeschafft und alle Haltestellen barrierefrei ausge-

baut.  

Die Schnellbuslinien ergänzen das Straßenbahnnetz auf den Hauptachsen und 

verbinden im 10- oder 20 Minuten-Takt Alt-Oberhausen, Sterkrade und Oster-

feld mit den Stadtteilen sowie die Stadtteile untereinander.  

Die Stadtbuslinien werden je nach Funktion im 20-, 30- oder 60 Minuten-Takt 

betrieben (Ausnahme SB91: 10 Minuten-Takt, vgl. Bild 4-4). 

Ab ca. 22.30 Uhr setzt der Betrieb der 11 Nachtexpress-Linien ein, von denen 

7 Linien ausschließlich auf Oberhausener Stadtgebiet verkehren. Diese 7 NE-

Linien werden von der STOAG betrieben und verlaufen alle über Sterkrade 

Bahnhof. Die anderen 4 NE-Linien erschließen das übrige Oberhausener 

Stadtgebiet und stellen die Verbindung in die Nachbarstädte Mülheim an der 

Ruhr, Essen und Bottrop sicher. Diese Linien werden durch die STOAG und 

die benachbarten Verkehrsunternehmen gemeinsam betrieben (Gemein-

schaftskonzessionen). Die Linie NE12 nach Mülheim verkehrt als Straßen-

bahn. Alle NE-Linien verkehren im 60 Minuten-Takt. 
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Bild 4-4: ÖPNV-Liniennetz im Stadtgebiet Oberhausen ohne Nachtexpress-

Linien (Bezug: Fahrplan 2015/2016) 
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Das Herzstück des Oberhausener Nahverkehrsnetzes ist die ÖPNV-Trasse. 

Diese nahezu kreuzungsfreie Trasse dient ausschließlich dem Bus- und Stra-

ßenbahnverkehr. Sie beginnt am Hauptbahnhof und erschließt die Neue Mitte, 

den OLGA-Park sowie die Siedlung Eisenheim und endet in Sterkrade. Auf- 

und Abfahrten sind am Hauptbahnhof, an der Brücktorstraße, an der Werth-

feldstraße, in Sterkrade Bahnhof und am Neumarkt möglich. Die Trasse wird 

von Alt-Oberhausen kommend bis zur Haltestelle Sterkrade Bahnhof in beide 

Richtungen befahren. Zwischen den Haltestellen Sterkrade Bahnhof und Neu-

markt verkehrt die Straßenbahn in beiden Richtungen. Wegen der Einbahn-

straßenregelung auf dem Sterkrader Ring verkehren die Buslinien nur in Rich-

tung Sterkrade Bahnhof. Die Trasse sowie ihre Haltestellen und die Busbahn-

höfe befinden sich im Eigentum der STOAG. 

Grundlage der Bestandsaufnahme des ÖPNV-Leistungsangebots der Stadt 

Oberhausen ist der Fahrplan 2015/2016 der STOAG, gültig ab 04.10.2015. Die 

STOAG betreiben  

 die Straßenbahnlinie 112 in Gemeinschaftskonzession, 

 alle 7 Schnellbuslinien (davon eine Linie in Gemeinschaftskonzession), 

 19 der insgesamt 27 Stadtbuslinien, davon 9 Linien in Gemeinschaftskon-

zession,  

 alle 11 Nachtexpress-Linien (4 NE-Linien in Gemeinschaftskonzession, da-

von eine Linie als Straßenbahn).  

Hinzu kommen 30 Einsatzwagenfahrten, vorwiegend im Schülerverkehr. Im 

Jahr 2015 umfasste das Streckennetz der STOAG 581 km mit insgesamt 

339 Haltestellen.  

In Anlage 8.1 sind sämtliche in Oberhausen verkehrende Linien des ÖPNV in 

Form von Liniensteckbriefen einzeln aufgeführt und anhand von Angaben zu 

Betriebszeit und Bedienungshäufigkeit (Takt), differenziert nach Tagesarten 

(Montag – Freitag, Samstag, Sonntag) und nach Tageszeiten beschrieben. 

 

4.4 Haltestelleninfrastruktur 

In Oberhausen werden seit 1996 konsequent die Zugangsmöglichkeiten zum 

ÖPNV in baulicher Hinsicht verbessert. Die Stadt Oberhausen und die STOAG 

haben in enger Abstimmung ein Haltestellenausbauprogramm aufgelegt und 

mittlerweile 6 Baustufen umgesetzt. Dies führt dazu, dass in der Stadt Ober-

hausen rund 90 % der Haltestellen barrierefrei ausgebaut sind. Damit nimmt 
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die Stadt Oberhausen eine Spitzenposition im VRR ein. Eine Besonderheit ist, 

dass die STOAG die ÖPNV-Trasse inkl. der Haltestellen und Busbahnhöfe be-

sitzt.  

Auf dem Gebiet der Stadt Oberhausen gibt es insgesamt über 339 Haltestellen 

mit 740 aktiven Haltestellenpositionen. Besonderheiten stellen die Haltestellen 

„Obermeiderich Bf“, „Katermannstraße“ und „Spechtstraße“ dar. Hier liegen die 

Haltestellenpositionen teilweise auf dem Gebiet der Nachbarstädte Duisburg 

bzw. Bottrop. Unabhängig von ihrer Lage werden im Folgenden alle Haltestel-

lenpositionen betrachtet, sodass insgesamt 744 Haltepositionen analysiert 

werden. Bild 4-5 zeigt die Anzahl der Haltestellenpositionen, die über Warte-

häuschen, barrierefreien Ausbau oder elektronische Anzeigen verfügen sowie 

Kombinationen dieser Kriterien. 

 

Bild 4-5:  Ausbauzustände der Haltestellenpositionen in der Stadt Oberhau-

sen (Quelle: Angaben der STOAG) 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: 

 659 Haltestellenpositionen verfügen über ein Hochbord. 

 612 Haltestellenpositionen verfügen über taktile Elemente wie Leitlinien für 

Blinde, Aufmerksamkeitsfelder und/oder Auffangstreifen. 

 605 Haltestellenpositionen sind barrierefrei ausgebaut, d.h. sie verfügen so-

wohl über ein Hochbord als auch über taktile Elemente. 

 468 Haltestellenpositionen verfügen über ein Wartehäuschen. 
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 Barrierefrei und mit Wartehäuschen sind 413 Haltestellenpositionen ausge-

baut. 

 Elektronische Anzeigen sind an 69 Haltestellenpositionen vorhanden. 

 61 Haltepositionen verfügen über ein Wartehäuschen und über elektroni-

sche Anzeigen. 

 55 Haltestellenpositionen verfügen über alle 3 Ausstattungsmerkmale (War-

tehäuschen, barrierefreier Ausbau und elektronische Anzeigen). 

72 Haltestellenpositionen sind weder mit einem Hochbord noch mit taktilen Ele-

menten ausgestattet. Diese Haltestellen müssen noch durch die Stadt Ober-

hausen und die STOAG ausgebaut werden, wobei die Federführung bei der 

STOAG liegt. Im Jahr 2016 wurde die Förderung einer 7. Ausbaustufe vom 

VRR bewilligt.  

 

4.5 Schwachstellenanalyse 

4.5.1 Erschließungsqualität 

Das Stadtgebiet von Oberhausen wird bis auf wenige Ausnahmen gut bis sehr 

gut durch das Liniennetz der STOAG erschlossen. Die Erschließungsqualität 

ist in Bild 4-6 dargestellt. Es wird deutlich, dass nur sehr wenige Siedlungsbe-

reiche außerhalb der definierten Haltestelleneinzugsbereiche von 400 m in den 

Kernbereichen der Oberhausener Stadtbezirkszentren und 500 m in den Kern-

randbereichen liegen. Unter Berücksichtigung einer Erschließungsquote von 

80 % wird der Grenzwert für die Luftlinienentfernung zur nächsten Bus-/ bzw. 

Straßenbahnhaltestelle in sämtlichen Siedlungsbereichen eingehalten. Da der 

Mindeststandard erfüllt wird, besteht kein grundsätzlicher Handlungsbedarf. 

Zusätzlich wurde untersucht, ob die weiterführenden und berufsbildenden 

Schulen (vgl. Anlage 8.2) und die nachfragestarken Sondernutzungen (vgl. An-

lage 8.3) innerhalb der definierten Einzugsbereiche der Haltestellen liegen und 

somit ausreichend an den ÖPNV angebunden sind. Die Untersuchung zeigt, 

dass alle Schulen ausreichend erschlossen sind und lediglich bei drei der ins-

gesamt untersuchten 90 Sondernutzungen der Grenzwert der Erreichbarkeit 

überschritten wird: 

 Gasometer (600 m Luftlinienentfernung), 

 Lebenshilfe / Königshardter Werkstatt (600 m Luftlinienentfernung), 

 Stahlwerksgelände (zzt. in der Entwicklung, 600 m Luftlinienentfernung). 
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Die bessere Erschließung des Gasometers und der Werkstatt Königshardt ist 

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens geprüft und wegen mangelnder Nach-

frage verworfen worden. Die Erschließung des Stahlwerksgeländes wird erst 

dann notwendig, wenn das Areal in größerem Maße bebaut wird. 

4.5.2 Verbindungsqualität (Bedienungshäufigkeit) 

Die Bedienungshäufigkeit der Haltestellen im Oberhausener Stadtgebiet ist 

ganz überwiegend gut. Die in Kap. 2.2 formulierten Qualitätsziele bzgl. der 

Fahrtenfolge (Bedienungshäufigkeit) werden weitgehend, jedoch nicht flächen-

deckend erfüllt. Überträgt man die Ansprüche an die Takt- bzw. Fahrtenfolge 

im Werktagsverkehr (Montag – Freitag) auf die einzelnen Haltestellen, ergibt 

sich die in Bild 4-7 dargestellte Situation. An allen „rot“ markierten Haltestellen 

wird der Grenzwert der Bedienungshäufigkeit nicht erreicht. In den meisten Fäl-

len können jedoch ersatzweise häufiger bediente Haltestellen in der unmittel-

baren Nachbarschaft erreicht werden. Demnach entstehen lediglich in den röt-

lich markierten Flächen durch die Unterschreitung des Grenzwerts Defizite in 

der Bedienungshäufigkeit. Im Einzelnen ergibt sich für die Verkehrstage Mon-

tag – Freitag folgendes Bild (Bezug: Fahrplan 2015/2016, Hauptverkehrszeit 

an Schultagen): 

Der Großteil der Haltestellen wird durchgängig mit mindestens 4 Fahrten je 

Stunde und Richtung in Kernbereichen bzw. 2 Fahrten je Stunde und Richtung 

in Kernrandbereichen bedient bzw. befindet sich in unmittelbarer Nachbar-

schaft einer entsprechend häufig bedienten Haltestelle. 

In den Bereichen Max-Planck-Ring, Am Walde, Jägerstraße und Kleekamp 

entspricht die Bedienungshäufigkeit der dortigen Haltestellen nicht dem Min-

deststandard; zielkonform bediente Haltestellen in unmittelbarer Nachbar-

schaft gibt es nicht. 

Sofern die Bereiche Max-Planck-Ring, Am Walde, Jägerstraße und Kleekamp 

(siehe Bild 4-7) ein deutlich erkennbares Nachfragepotenzial aufweisen, sollte 

die Bedienungshäufigkeit der maßgebenden Haltestellen in diesen Bereichen 

zielkonform ausgestaltet werden. 
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Bild 4-6: Erschließungsqualität im Stadtgebiet Oberhausen       

(Grundlage: Fahrplan 2015/2016, Montag – Freitag 
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Bild 4-7: Verbindungsqualität im Stadtgebiet Oberhausen, hier: Bedie-

nungshäufigkeit der Haltestellen (Fahrtenfolge) Montag – Freitag 

(Grundlage: Fahrplan 2015/2016) 
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4.5.3 Verbindungsqualität (Erreichbarkeit) 

Die innerstädtischen Verbindungen der Stadt Oberhausen erfüllen bzgl. der Er-

reichbarkeit (Beförderungszeit) weitgehend die in Kapitel 2.2 formulierten Qua-

litätsziele. Im Einzelnen ergibt sich für die Verkehrstage Montag – Freitag fol-

gendes Bild (Bezug: Fahrplan 2015/2016, Hauptverkehrszeit an Schultagen): 

Der Hauptbahnhof Oberhausen ist aus fast allen Stadtteilen in max. 30 Minuten 

im Linienverkehr gemäß Mindeststandard ( 30 Minuten) erreichbar (vgl. Bild 

4-8). Einzige Ausnahme bilden die nördlichen Bereiche von Sterkrade, in de-

nen die zulässige Beförderungszeit zum Hauptbahnhof überschritten wird. Dort 

kann aber auf kurzem Weg der Bahnhof Holten erreicht werden, der über 

3 SPNV-Linien eine schnelle Anbindung an den Hauptbahnhof Oberhausen 

bietet. 

Die Stadtbezirkszentren Alt-Oberhausen (vgl. Bild 4-9) und Osterfeld (vgl. Bild 

4-10) sind aus den jeweiligen Stadtteilen in max. 20 Minuten erreichbar. In 

Sterkrade (vgl. Bild 4-11) wird die zulässige Beförderungszeit von 20 Minuten 

zum Erreichen des Stadtbezirkszentrums in den nördlichen Bereichen über-

schritten. Da in Sterkrade-Nord eine eher geringe Siedlungsdichte vorzufinden 

ist, sind gemäß NVP 2011 der Stadt Oberhausen hier jedoch etwas höhere 

Beförderungszeiten zulässig.  

Zusammengefasst ergibt sich aus der Erreichbarkeitsanalyse kein Handlungs-

bedarf.  
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Bild 4-8: Verbindungsqualität im Stadtgebiet Oberhausen, hier: Erreichbar-

keit des Hauptbahnhofs Oberhausen (Grundlage: Fahrplan 

2015/2016)  

 

Bild 4-9: Verbindungsqualität im Stadtgebiet Oberhausen, hier: Erreichbar-

keit des Stadtbezirkszentrums Alt-Oberhausen (Grundlage: Fahr-

plan 2015/2016) 
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Bild 4-10: Verbindungsqualität im Stadtgebiet Oberhausen, hier: Erreichbar-

keit des Stadtbezirkszentrums von Osterfeld (Grundlage: Fahrplan 

2015/2016) 

 

Bild 4-11: Verbindungsqualität im Stadtgebiet Oberhausen, hier: Erreichbar-

keit des Stadtbezirkszentrums von Sterkrade (Grundlage: Fahr-

plan 2015/2016) 
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4.6 Hinweise auf mögliche weitere Schwachstellen 

Die Aufstellung des Nahverkehrsplans wurde durch ein breit angelegtes Betei-

ligungsverfahren begleitet. In diesem Rahmen fanden Gespräche mit Vertre-

tern von Stadtverwaltung, STOAG und Interessenverbänden statt. Auch die 

Verkehrsunternehmen, die neben der STOAG Dienstleistungen auf dem Ge-

biet der Stadt Oberhausen anbieten, der VRR und die Bezirksregierung Düs-

seldorf sind über das Aufstellungsverfahren informiert worden und konnten in 

diesem Zuge Hinweise geben. Zur Beteiligung der Oberhausener Bürgerinnen 

und Bürger wurden im Zeitraum vom 19. bis 21. Januar 2016 drei Bürger-

workshops durchgeführt. Dabei hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, Kritik zu 

äußern und Anregungen zur weiteren Verbesserung des Oberhausener ÖPNV 

vorzutragen. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, sich per E-Mail zu beteiligen.  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens – einschließlich der Ergebnisse der 

Schwachstellenanalyse in Kapitel 4.6 – wurden 399 Schwachstellen bzw. Hin-

weise auf mögliche Schwachstellen gesammelt. Alle Hinweise/Schwachstellen 

wurden anschließend ausgewertet und auf NVP-Relevanz geprüft. 187 Hin-

weise/Schwachstellen (47 %) erwiesen sich als NVP-relevant. 24 weitere Hin-

weise (6 %) beinhalteten Lob bzw. Anerkennung („Linie 957 mit ihrem 20 Mi-

nuten-Takt ist wichtig für Borbeck“; „Verbindung nach Essen-Kreyenkorp ist 

wichtig für Oberhausen“ etc.) und verwiesen damit auf Punkte, die bewahrt 

bzw. nicht verändert werden sollten. 

Alle Hinweise/Schwachstellen wurden Zuständigkeitsbereichen zugeordnet 

(vgl. Bild 4-12Bild 4-12). Zuständige Stellen für Hinweise/Schwachstellen ohne 

NVP-Relevanz sind u.a. 

 STOAG: 

u.a. zuständig für die technische Umsetzung im NVP definierter Standards, 

konkrete Linienführungen und Abfahrtzeiten, Anschlusssicherung, Einsatz 

von Fahrzeugen (Ausstattung, Kapazität), Kontrolle und Service, 

 Stadt Oberhausen: 

u.a. zuständig für Haltestellenumfeld und Haltestellenausbau (Lichtsignal-

analgen, Fußgängerüberquerungen, Parken, …), Straßeninfrastruktur (Bus-

spuren, Straßenbreite, Verkehrssituation, …), Information der Bürger/ innen, 

Wegweisung, 

 VRR: 

u.a. zuständig für Tarifgestaltung, Fahrplan der Regional- und S-Bahnen, 
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 Andere: 

u.a. zuständig für Fahrplan und Verlauf der Linien in Nachbarstädten. 

 

Bild 4-12: Hinweise auf Schwachstellen sortiert nach Zuständigkeit 

Für jeden als NVP-relevant identifizierten Hinweis bzw. für jede Schwachstelle 

wurde anschließend der Handlungsbedarf aus Sicht der Nahverkehrsplanung 

ermittelt. Im Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens haben Gutachter, Verwal-

tung und STOAG unabhängig voneinander den Handlungsbedarf in die Kate-

gorien „hoch“, „mittel“ und „gering“ eingestuft. Die individuellen Einstufungen 

aller Beteiligten wurden anschließend in einem mehrstufigen Verfahren abge-

glichen, unterschiedliche Einstufungen intensiv diskutiert und eine einvernehm-

liche Einstufung entwickelt. Das Ergebnis zeigt Bild 4-13.  

 

Bild 4-13:  NVP-relevante Hinweise und Schwachstellen nach Handlungsbe-

darf 

Hinweise und Schwachstellen mit geringem Handlungsbedarf haben in der Re-

gel ein geringes Betroffenenpotenzial oder können auf absehbare Zeit nicht 

behoben werden. Einige Hinweise beziehen sich auch auf Qualitätsstandards 

(Mindeststandards), die fachlichen Regelwerken entstammen und deshalb 
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nicht zur Diskussion stehen (z.B. Fußwegentfernung zur Haltestelle, Bedie-

nungshäufigkeiten). Entsprechend ist auch hier der Handlungsbedarf gering. 

Hinweise und Schwachstellen mit geringem Handlungsbedarf werden im Rah-

men des Nahverkehrsplans nicht weiterverfolgt.  

Hinweise/Schwachstellen mit einem mittleren oder hohen Handlungsbedarf 

werden in Maßnahmenvorschläge umgesetzt. Diese können durchaus auch 

Schwachstellen mit geringem Handlungsbedarf einschließen („Nebenwir-

kung“). 
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5 Angebotsbeschreibung und mögliche Maß-
nahmen 

5.1 Angebotsbeschreibung 

Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine konsequente Orientierung des Liniennet-

zes an der Nachfrage bzw. an Nachfragepotenzialen notwendig. Dabei sollte 

die Struktur des Liniennetzes, sofern keine betrieblichen Gründe dagegenste-

hen, weiterhin durch Vermeidung von Schleifen und alternierenden Linienfüh-

rungen möglichst einfach gehalten werden.  

Das Liniennetz in Oberhausen soll grundsätzlich weiterhin der polyzentrischen 

Siedlungsstruktur des Ruhrgebietes und der Stadt Oberhausen mit ihren drei 

zentralen Stadtbereichen Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld sowie der 

Neuen Mitte Rechnung tragen. Diese vier Zentren sollten dementsprechend 

von allen nachfragestarken Stadtquartieren ihres Einzugsbereiches aus ohne 

Umstieg erreichbar sein. Eine Ausnahme kann hierbei nach gründlicher Prü-

fung bei nachfrageschwächeren Stadtquartieren gemacht werden, wenn be-

triebliche Gründe gegen eine direkte Anbindung sprechen. In diesem Fall muss 

die Erreichbarkeit durch attraktive Umsteigemöglichkeiten (geringe Wartezei-

ten und kurze Umsteigewege, Zuverlässigkeit der Anschlüsse) mit maximal ei-

nem Umstieg gewährleistet werden. 

Auf allen ÖPNV-Achsen – besonders aber auf nachfragestarken Achsen – be-

steht das Ziel, eine hohe Beförderungsgeschwindigkeit zu erreichen. Dazu ist 

es notwendig, Behinderungen für den ÖPNV, die durch Vorfahrtsregelungen 

bzw. ruhenden Verkehr entstehen, zu vermeiden. Maßnahmen zur ÖPNV-Be-

schleunigung wie z.B. Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen tragen zusätzlich 

zur Verkürzung der Beförderungszeit bei und sind in der Vergangenheit bereits 

überwiegend umgesetzt worden. 

Neben Alt-Oberhausen (inkl. Hauptbahnhof), Sterkrade (Zentrum und Bahn-

hof) und Osterfeld (Zentrum und Bahnhof) sind folgende Bereiche im Stadtge-

biet als wichtige ÖPNV-Ziele zu betrachten: 

 die Neue Mitte, 

 weiterführende und berufsbildende Schulen (vgl. Anlage 8.2),  

 nachfragestarke Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen bzw. Sondernut-

zungen (vgl. Anlage 8.3). 
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Diese Bereiche sollen über eine gute ÖPNV-Anbindung und eine hohe Takt-

frequenz verfügen. 

Die in Kapitel 4.6 identifizierten Schwachstellen mit mittlerem sowie hohem 

Handlungsbedarf sind bei zukünftigen Planungen möglichst zu berücksichtigen 

und möglichst weitgehend abzubauen. Voraussetzung ist eine durch Busse 

nutzbare Infrastruktur, die über ausreichende Straßenbreiten, Kurvenradien 

etc. verfügt.  

Für den ÖPNV in der Stadt Oberhausen sind Taktverkehre vorzusehen. Die 

Betriebszeiten ergeben sich aus Bild 5-1. 

 

Bild 5-1: Betriebszeiten im ÖPNV der Stadt Oberhausen gemäß Verkehrs-

nachfrage3 (Quelle: Stadt Oberhausen/STOAG) 

Die in Bild 5-1 dargestellten Betriebszeiten beschreiben das Mindestangebot. 

Die NVZ am Samstag ist wegen der Neuen Mitte und des damit verbundenen 

hohen Anteils an Freizeit- und Einkaufsverkehren bis 19.00 Uhr vorgesehen. 

Städteübergreifende Linien können andere Betriebszeiten haben, weil sie zu-

sätzlich in das Betriebszeitenschema der Nachbarstädte eingebunden sind 

(z.B. Linien 128, 136, 185, 263, 918, 908, 935, 939, 995). Innerhalb der Be-

triebszeiten des Oberhausener Nachtnetzes ist auf eine zeitliche Abstimmung 

der An- und Abfahrten der NE-Linien an Bahnhöfen und an den Sternhaltestel-

len zu achten. 

Aufgrund der vielfältigen Überschneidungen der Linienwege sind Vorgaben zu 

Takten nicht sinnvoll. Stattdessen sollen Haltestellen bzw. Haltestellenbereiche 

                                              
3 Für die Finanzierung gilt die VRR-Finanzierungsrichtlinie 
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in Kernbereichen in der Normalverkehrszeit mindestens 4-mal pro Stunde und 

Richtung, in Kernrandbereichen mindestens 2-mal pro Stunde und Richtung 

bedient werden. In der Schwachverkehrszeit können 2 Abfahrten pro Stunde 

(Kernbereich) bzw. eine Abfahrt pro Stunde (Kernrandbereich) ausreichend 

sein (vgl. Bild 2-3). Für die Schnellbuslinien ist in der Normalverkehrszeit min-

destens ein 20 Minuten-Takt vorzuhalten. 

Für die definierten wichtigen ÖPNV-Ziele sind möglichst kurze Reisezeiten aus 

der Innenstadt (Oberhausen Hbf) sowie aus den zugehörigen Stadtbezirkszen-

tren Sterkrade bzw. Osterfeld zu realisieren. 

Zur Bewältigung von Verkehrsspitzen (z.B. durch die Schülerbeförderung im 

Linienverkehr) sind bei Bedarf Zusatzfahrten in Ergänzung der Linientakte ein-

zurichten. Diese Zusatzfahrten (E-Wagen) können flexibel auf Änderungen der 

Schulzeiten reagieren. 

Die Liniensteckbriefe unterscheiden entsprechend ihrer Verkehrsaufgabe Li-

nien mit Verbindungsfunktion und Linien mit Zubringer- bzw. Erschließungs-

funktion. Linien mit Verbindungsfunktion bedienen die Hauptachsen und Zen-

tren der Stadt Oberhausen. Sie fahren sehr direkte Linienwege, um längere 

Strecken zügig zurückzulegen und weiter entfernte Zentren möglichst schnell 

zu erreichen. Zu den Linien mit Verbindungsfunktion gehören die Straßenbahn-

linie, alle SB-Linien und die Linien 263, 908 und 960. Die meisten Linien nutzen 

die ÖPNV-Trasse und werden mit Gelenkbussen bedient. Die Linie 263 stellt 

eine direkte Verbindung zwischen den Zentren von Sterkrade und Bottrop dar.  

Linien mit Zubringer- bzw. Erschließungsfunktion sichern die Flächenerschlie-

ßung und sorgen damit für möglichst kurze Zu- und Abgangswege zum ÖPNV. 

Sie schließen zudem an das nächstgelegene (Stadtteil-) Zentrum an. 

Anschlüsse 

Die Straßenbahn sowie die Stadt- und Schnellbuslinien übernehmen im Stadt-

gebiet Oberhausen die Versorgung mit Nahverkehrsleistungen. Folglich sind 

die Anschlüsse untereinander vor denen mit dem SPNV zu priorisieren. 

Bei Anschlusssituationen außerhalb der Innenstadt ist auf kurze Übergangs-

wege und Übergangszeiten zu achten. Hierfür eignen sich besonders die Hal-

testellen  

 Oberhausen-Sterkrade Bf 

 Osterfeld Mitte 
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 Heinrich-Böll-Gesamtschule 

 Holten Markt 

 Wehrstraße 

 Falkestraße 

 Fröbelplatz. 

Die Übergangs- bzw. Wartezeit sollte gemäß dem Richtwert in Bild 2-6 ausge-

staltet werden. Der Fokus ist auf die Gewährleistung der momentan stark nach-

gefragten Verbindungen zu legen. Dabei ist eine möglichst große Anzahl von 

Anschlüssen sicherzustellen. 

Koordinierungsfunktion des VRR 

Der Stadt Oberhausen ist Mitglied im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Der VRR 

übernimmt nicht nur die Tarifhoheit, sondern sorgt auch dafür, dass die ÖPNV-

Angebote im Verbundraum gegenüber dem Fahrgast in vergleichbarer Weise 

angeboten werden. Beispiele für diese Funktion sind die Richtlinie für die Fahr-

planbücher und Produktfahrpläne, die Koordinierung der Liniennummernver-

gabe, die einheitliche Marketingstrategie und einheitliche Beförderungsbedin-

gungen. Die Koordinierungsfunktion ist in einem polyzentrischen Raum wie 

dem Ruhrgebiet mit vielen stadtgrenzüberschreitenden Fahrten besonders 

wichtig. Aktuell führt rund ein Drittel aller Oberhausener ÖPNV-Fahrten über 

die Stadtgrenze.  

Der VRR hat durch die verschiedenen Aufgaben eine wichtige Koordinierungs-

funktion für das gesamte ÖPNV-Angebot in seinem Hoheitsgebiet. Dies gilt un-

ter anderem auch für die Verknüpfung des SPNV mit dem ÖSPV und anderen 

Verkehrsträgern sowie für die Organisation eines gemeinschaftlichen Tarifs. 

Um die zahlreichen städteübergreifenden, zum Teil in Gemeinschaftskonzes-

sion gefahrenen Linien zu erhalten, organisiert der VRR eine Gruppe von Be-

hörden. Dadurch wird die Abstimmung der benachbarten Aufgabenträger bei 

der Vergabe der Linien deutlich vereinfacht. 

Die Vorgaben und Richtlinien des VRR sind bei der Planung entsprechend zu 

berücksichtigen. Die Vorgaben im Bereich Tarif und Fahrplanauskunft sind be-

sonders zu beachten. Gleichzeitig sind die Verkehrsunternehmen, die im VRR 

– so auch in der Stadt Oberhausen – Leistungen anbieten, gehalten, sich bei 

VRR-Gremien und Veranstaltungen zu engagieren, um vom fachlichen Aus-

tausch zu profitieren und die Belange ihrer Fahrgäste zu repräsentieren. Dies 
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gilt z.B. dann, wenn die Verkehrsunternehmen zusammen mit dem VRR ein-

heitliche Standards festlegen.  

Tarif 

Der Verbundtarif des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), einschließlich der 

Übergangstarife, insbesondere die Struktur und Fortentwicklung der gemein-

samen Beförderungsentgelte, die Beförderungsbedingungen und die Einnah-

menaufteilungssystematik des VRR ermöglichen den Fahrgästen eine unkom-

plizierte und günstige Fahrt auch auf Verbindungen mit mehreren beteiligten 

Verkehrsunternehmen. Daher sind diese Tarife zwingend anzuwenden. 

Fahrplanauskunft 

Eine elektronische Fahrplanauskunft erleichtert vielen potenziellen Fahrgästen 

die Nutzung des ÖPNV. Daher müssen alle Verkehrsunternehmen ihre Daten 

beim VRR pflegen und auf planmäßige Fahrplanabweichungen oder Sonder-

verkehre hinweisen. Sie sind gehalten – soweit möglich – Ist-Daten zur Verfü-

gung zu stellen und die Angaben zur Barrierefreiheit für die VRR-Fahrplanaus-

kunft zu ermitteln. Die Verkehrsunternehmen müssen die Vorgaben des VRR 

zur elektronischen Fahrplanauskunft beachten. Alle Verkehrsunternehmen 

müssen die Fahrplantabellen oder Produktfahrpläne4 ihrer Linien im Internet 

zugänglich machen. 

Vertrieb 

Die Stadt Oberhausen verfolgt das Ziel, möglichst viele Fahrten auf den ÖPNV 

zu verlagern. Um dieses Ziel zu erreichen, reicht es nicht aus, ausschließlich 

den Fahrbetrieb des ÖPNV zu organisieren. Es müssen darüber hinaus Ange-

bote geschaffen werden, damit (potenzielle) Kunden möglichst einfach einen 

persönlichen Ansprechpartner für ihre Fragen und Anliegen oder für den Er-

werb von Fahrausweisen finden.  

Kunden-/Servicecenter müssen in mindestens zwei Stadtbezirken an insge-

samt mindestens drei wichtigen Haltestellen vorgehalten und durch das Ver-

kehrsunternehmen betrieben werden. Die Öffnungszeiten sollen mindestens 

150 Stunden pro Woche umfassen und sich innerhalb der üblichen Geschäfts-

zeiten bewegen. Die Beratung soll durch qualifiziertes Personal erfolgen. 

                                              
4 Die Fahrplantabellen und Produktfahrpläne sollen der VRR-Richtlinie über die Fahrplan-

bücher und Produktfahrpläne für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr in der aktuell gültigen 
Fassung entsprechen. 
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Eine möglichst gute Abdeckung des Stadtgebietes durch Vorverkaufsstellen 

soll gewährleistet werden. Dies trifft insbesondere Stadtbezirke, die nicht durch 

ein Kunden- oder Servicecenter versorgt sind. 

Es soll eine Beschwerdestelle mit qualifiziertem Personal vorgehalten werden. 

Die Mitarbeiter der Beschwerdestelle sollen zum besseren Informationsfluss in 

die bestehende Organisationsstruktur des Verkehrsunternehmens eingebun-

den sein. Da auch die Kunden-/Servicecenter als Anlaufstelle für Beschwerden 

dienen, sollen die Kunden-/Servicecenter nicht durch den Aufgabenträger ge-

führt werden.  

Neben den Kunden-/Servicecentern ist es sinnvoll, ÖPNV-fremde Bevölke-

rungsgruppen an den ÖPNV heranzuführen und dazu spezielle Veranstaltun-

gen anzubieten. In der Vergangenheit wurde z.B. in Zusammenarbeit mit der 

Polizei Oberhausen das Projekt Busschule durchgeführt. Durch solche Aktio-

nen sollen neue Kundengruppen für den ÖPNV gewonnen werden. 

Ein Qualitätsmanagement, das die Leistung der Verkehrsunternehmen nach-

hält, soll in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen entwickelt werden. 

 

5.2 Mögliche angebotsseitige Maßnahmen 

5.2.1 Umzusetzende Maßnahmen 

Der ÖPNV soll gemäß der Angebotsbeschreibung in Kap. 5.1 betrieben wer-

den. Hinweise und Schwachstellen mit besonders hohem Handlungsbedarf 

sollen in Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Oberhausen 

durch geeignete Maßnahmen behoben werden. 

Im Rahmen vertiefender Betrachtungen müssen neben ergänzenden Analysen 

(z.B. Auslastungsanalysen) auch betriebliche Detailplanungen und wirtschaft-

liche Optimierungen sowie eine exakte Kostenkalkulation durchgeführt werden. 

Im Lichte der dabei erkannten verkehrlichen und betrieblichen Stärken bzw. 

Schwächen sowie der zu erwartenden Kosten muss über die Umsetzung jeder 

einzelnen Maßnahme entschieden werden. Bei stadtgrenzüberschreitenden 

Maßnahmen ist die Zustimmung aller betroffenen Kommunen erforderlich. In-

sofern sind die hier genannten Maßnahmen lediglich als Option zu verstehen, 

um die Hinweise und Schwachstellen mit besonders hohem Handlungsbedarf 

zu beseitigen. 
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In einem mehrstufigen Findungs- und Abstimmungsprozess wurden nachfol-

gende Maßnahmen als vordringlich eingestuft (vgl. Maßnahmensteckbriefe in 

Bild 5-2 bis Bild 5-4): 

 

Bild 5-2: Verlängerung SB94 bis Kehrgleis „Unterstraße“ 

Die bessere Verknüpfung der Linien SB94 und der Straßenbahnlinie 105 steht 

unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung gesichert ist und mit der Stadt Es-

sen sowie der EVAG Einvernehmen besteht.  



Angebotsbeschreibung und mögliche Maßnahmen 56 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 

Bild 5-3: Durchgängiger 15 Minuten-Takt auf Straßenbahn 112 
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Die Taktveränderung auf der Straßenbahnlinie 112 bringt eine erhebliche Qua-

litätsverbesserung. Eine Umsetzung ist zum Fahrplanwechsel im Januar 2017 

vorgesehen. 

 

Bild 5-4:  Verlegung NE-Sternfahrt in Sterkrade 

Die Überprüfung der NE-Fahrzeiten soll fortlaufend während der Laufzeit des 

NVP durchgeführt werden. 

5.2.2 Mögliche weitere Maßnahmen 

In einem mehrstufigen Findungs- und Abstimmungsprozess wurden mögliche 

weitere Maßnahmen definiert. Auch diese Maßnahmen reagieren auf Hinweise 

und Schwachstellen mit mittlerem bis hohem Handlungsbedarf und sollen des-

halb möglichst weitgehend umgesetzt werden. Aus verkehrsfachlicher und be-

trieblicher Sicht rangieren die möglichen weiteren Maßnahmen jedoch hinter 

den kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen. Einzelheiten zeigen die Maßnah-

mensteckbriefe in Bild 5-5 bis Bild 5-12. 
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Bild 5-5: Verlängerung SB94 nach Essen-Dellwig 
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Bild 5-6:  Verlängerung SB94 nach OB-Borbeck 
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Bild 5-7:  Anbindung Mercator Center und Landschaftspark Nord (Duisburg) 
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Bild 5-8: Verlängerung Straßenbahn 112 nach Schmachtendorf 
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Bild 5-9: Verlängerung Straßenbahn 105 von Essen nach Oberhausen 
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Bild 5-10: Neue Linie Wehrstraße – Knappenviertel – Osterfeld – Heide – 

Spechtstraße 
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Bild 5-11: Neuer Nachtexpress OB-Sterkrade – Duisburg 
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Bild 5-12:  Anbindung Gewerbegebiet Dinslaken Süd 

5.2.3 Weitere notwendige Konzeptentwicklungen 

Im Stadtgebiet Oberhausen werden aktuell wichtige städtebauliche und infra-

strukturelle Maßnahmen umgesetzt. Nach deren Fertigstellung muss das 

ÖPNV-Angebot auf die städtebaulichen Entwicklungen reagieren und ange-

passt werden. Aktuell sind jedoch weder deren detaillierte Ausgestaltung noch 

der jeweilige Zeitpunkt der Fertigstellung zuverlässig bekannt. In diesem Nah-

verkehrsplan wird daher zunächst darauf verzichtet, fertige Konzepte vorzule-

gen. Stattdessen sollen die Konzepte erst dann erstellt werden, wenn die Fer-

tigstellung absehbar ist und Änderungen im ÖPNV somit geboten sind.  
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Das aktuell größte städtebauliche Entwicklungsgebiet in Oberhausen ist der 

Brammenring. Zzt. sind dort erst wenige Flächen bebaut, es ist aber mit einer 

zunehmenden Besiedlung zu rechnen. In Anbetracht der Größe der neu zu er-

schließenden Fläche ist eine Angebotsausweitung wahrscheinlich. Dabei sol-

len soweit wie möglich vorhandene Linien – z.B. die Linie 957 – in die Planung 

einbezogen werden. In Zusammenhang mit der Erschließung des Brammen-

rings sollte auch geprüft werden, ob eine Verbindung zwischen dem östlichen 

Kreisverkehr und der Ripshorster Straße geschaffen werden kann.  

Ein weiteres Entwicklungsgebiet ist die Fläche der ehemaligen Zeche Ster-

krade. Dort sind Wohn- und Gewerbenutzungen vorgesehen. Sollte deren Re-

alisierung deutlich voranschreiten, ist zu prüfen, ob Linie 957 zur Erschließung 

des Gebietes ausreicht oder ob es einer Weiterentwicklung des ÖPNV-Ange-

botes bedarf.  

Im Zuge des dreigleisigen Ausbaus der Bahnstrecke Oberhausen – Emmerich 

wird der Bahnübergang Weseler Straße aufgelassen. Dies bedeutet, dass der 

Linienweg der Linie 955 in jedem Fall geändert werden muss. Aktuell werden 

viele Funktionen dieser Linie durch die Linien SB90 und SB98 abgedeckt. 

Gleichzeitig erschließt die Linie 955 aber auch Bereiche, die ansonsten unter-

versorgt wären. Daher ist im Vorfeld der Schließung ein Konzept zu entwickeln, 

dass eine ausreichende Bedienung des Gebietes sicherstellt, ohne eine unver-

hältnismäßige Parallelbedienung zu schaffen.  

Die Stadt Oberhausen ist bestrebt, eine verbesserte Verbindung zwischen Al-

staden und dem Bahnhof Mülheim Styrum anzubieten. Diese Idee ist auch in 

der Bürgerschaft gut aufgenommen worden, kann aber nur gemeinsam mit der 

Stadt Mülheim an der Ruhr umgesetzt werden. Die Linie 128, die diese Relation 

heute bedient, ist für viele Alstadener nur mit langen Zugangswegen oder ei-

nem Umstieg nutzbar. In der Vergangenheit sind bereits verschiedene Mög-

lichkeiten diskutiert worden, diese Relation aufzuwerten. Zusammen mit der 

Stadt Mülheim an der Ruhr soll ein Konzept entwickelt werden, wie die Bedie-

nung im Tages- und Nachtverkehr verbessert werden kann. 

Im Rahmen der Auftaktbeteiligung der Bürgerversammlungen ist ein 10 Minu-

ten-Takt auf der Vestischen Straße gewünscht worden. Eine Verdichtung ist 

aus Gründen der Nachfrage nicht notwendig, da die Nachfrage auch mit einem 

15 Minuten-Takt mit E-Wagen-Einsatz zu Spitzenzeiten abgedeckt werden 

kann. Allerdings würde durch diese Maßnahme eine attraktive Verbindung zwi-

schen den Zentren Sterkrade und Osterfeld entstehen. Eine Umsetzung kann 

durch folgende Maßnahmen erfolgen: 
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 Linie 954 endet in Sterkrade, 

 Linie 956 verkehrt analog zur Linie 966, 

 zwei Linien im 20 Minuten-Takt werden von Sterkrade bis Osterfeld verlän-

gert. 

Da im Sterkrader Liniennetz Änderungen durch die Neukonzeption der Linie 

955 anstehen und mögliche E-Bus-Erweiterungen wegen der Ladeinfrastruktur 

ebenfalls in Sterkrade ihren Ausgangspunkt haben, muss erst Klarheit über 

beide Aspekte bestehen, bevor langfristige Lösungen für die Vestische Straße 

entwickelt werden können. Daher wird diese Maßnahme zusammen mit einem 

Konzept zur Linie 955 und zur E-Bus-Erweiterung konkretisiert. 

Die Stadt Duisburg und die Duisburger Verkehrsgesellschaft überplanen die 

Verbindung zwischen dem Duisburger Norden und Oberhausen. Geprüft wird 

die Einrichtung der Verbindungen Walsum – Holten Bahnhof und Meiderich – 

Alstaden. In diesem Zusammenhang können sich auch Auswirkungen auf das 

Oberhausener Liniennetz ergeben.  

 

5.3 Maßnahmen zur Verbesserung von Infrastruktur und 

Barrierefreiheit 

5.3.1 Infrastrukturmaßnahmen 

Neben dem Ausbau des Liniennetzes ist auch die Entwicklung der Infrastruktur 

zu untersuchen. Mit infrastrukturellen Maßnahmen können langfristig deutliche 

Verbesserungen für den ÖPNV erreicht werden, allerdings sind diese Maßnah-

men in der Regel kostenintensiv. Viele Infrastrukturmaßnahmen werden jedoch 

durch Bundes- oder Landesmittel gefördert, sofern ein volkswirtschaftlicher 

Nutzen nachweisbar ist. Dadurch wird die Umsetzung dieser Maßnahmen für 

die Stadt Oberhausen deutlich erleichtert.  

In Oberhausen sind folgende Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen: 

Infrastrukturmaßnahmen im SPNV 

Die Stadt Oberhausen ist nicht Aufgabenträger des SPNV, dennoch strebt sie 

den Bau eines SPNV-Haltepunktes an der Straße „Rehmer“ in Alstaden an. 

Damit erhält das dicht besiedelte Alstaden einen Zugang zum SPNV, ohne 

über den Oberhausener Hauptbahnhof fahren zu müssen.  
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Die Maßnahme wird im Rahmen der DB-Stationsoffensive näher betrachtet 

und ist für den ÖPNV-Bedarfsplan 2017 des Landes NRW angemeldet. Bei 

Realisierung des neuen Haltepunktes wird das Busnetz in diesem Bereich an-

gepasst.   

Weitere Haltepunkte sind zzt. nicht vorgesehen, können sich aber in Zusam-

menarbeit mit dem VRR durchaus ergeben.  

Infrastrukturmaßnahmen im Straßenbahnverkehr 

Der Bau der Straßenbahnstrecke V (Verlängerung der Linie 112 von Sterkrade 

Neumarkt bis Schmachtendorf, vgl. Bild 5-8) sowie der Straßenbahnstrecke VI 

(Verlängerung der Linie 105 von der Stadtgrenze Essen zur Neuen Mitte, vgl. 

Bild 5-9) ist bereits als mögliche weitere Maßnahmen vorgestellt worden. Da-

neben ist der Bau der Straßenbahnstrecke Ia vorgesehen, die entlang der Dan-

ziger Straße führen wird. Mit dieser Maßnahme können die Linien 112 in Ober-

hausen und 102 in Dümpten verbunden werden. Es entsteht eine zweite Stra-

ßenbahnverbindung nach Mülheim, die auch den Mülheimer Hbf erschließt. 

Die Realisierung der Straßenbahnstrecken V und VI ist vorrangig gegenüber 

Straßenbahnstrecke Ia. 

Infrastrukturmaßnahmen im Busverkehr 

Der Busverkehr ist im Gegensatz zum Schienenverkehr nicht auf eine eigene 

Infrastruktur angewiesen, da die öffentlichen Straßen genutzt werden können. 

Allerdings sorgen eigene Busspuren, Busschleusen oder LSA-Beeinflussungs-

anlagen dafür, dass der Busverkehr durch den allgemeinen Straßenverkehr 

weniger beeinträchtigt wird. Dadurch steigen die Fahrplanstabilität und letztlich 

auch die Anschlusssicherheit. Durch die Beschleunigung der Buslinien können 

Fahrzeiten reduziert und damit Betriebskosten gesenkt werden. Es ist daher 

kontinuierlich zu prüfen, wo der Busverkehr beschleunigt oder besser vom all-

gemeinen Straßenverkehr getrennt werden kann.  

Um die Mehrkosten bei der Erschließung des Brammenrings zu reduzieren, 

sollte geprüft werden, ob eine Verbindung für den ÖPNV und für den Radver-

kehr zwischen der Ripshorster Straße und dem östlichen Kreisverkehr am 

Brammenring vorgesehen werden kann.  

Infrastrukturmaßnahmen in der Verknüpfung ÖPNV/Radverkehr 

Die Kombination ÖPNV/Radverkehr ist vor allem dann interessant, wenn vor 

Ort kein ausreichendes ÖPNV-Angebot vorgefunden wird oder eine Strecke 
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zurückgelegt werden muss, die für die alleinige Nutzung des Fahrrads zu weit 

ist.  

Die Struktur der Stadt Oberhausen mit ihren drei Zentren sorgt dafür, dass 

diese auf kurzen Wegen auch mit dem Fahrrad erreichbar sind. Die Kombina-

tion Rad/ÖPNV ist deshalb im Oberhausener Binnenverkehr nur wenig rele-

vant. Hinzu kommt, dass das Stadtgebiet fast flächendeckend von Haltestellen 

erschlossen ist, sodass eine Kombination Rad/ÖPNV zur Erhöhung der Halte-

stelleneinzugsbereiche ebenfalls nicht notwendig ist.  

Die Kombination Rad/ÖPNV ist jedoch an den Haltestellen besonders relevant, 

an denen ein gutes ÖPNV-Angebot besteht oder Verkehrsmittel fahren, die in 

kurzer Zeit eine große Distanz überbrücken. Für Oberhausen bedeutet dies, 

dass vor allem die Bahnhöfe wichtige Bike+Ride-Ziele sind. Von dort aus fah-

ren SPNV-Linien in viele Städte des VRR-Raums. Hinzu kommt, dass die Li-

nien SB91 und 105 schnelle Verbindungen nach Bottrop oder Essen bieten. 

Der aktuelle Bestand (Stand 31.12.2016) der B+R-Anlagen ist Anlage 8.6 zu 

entnehmen. Zur weiteren Verbesserung der B+R-Situation sollen folgende 

Maßnahmen ergriffen werden: 

 Ausbau der Abstellkapazitäten am Bahnhof in Oberhausen Sterkrade im 

Zuge der Betuwe-Strecke. Ein erster Ausbauschritt wird im Jahr 2017 erfol-

gen, wenn eine Kollektivanlage mit 30 Stellplätzen und 10 Radboxen errich-

tet wird. Die Kollektivanlage und die Radboxen werden mit den elektroni-

schen Tickets des VRR geöffnet. 

 Bau einer Radabstellanlage am Bahnhof Oberhausen-Osterfeld Süd. Dieser 

Bahnhof wird durch die Verlängerung der RB-Linie bis Duisburg deutlich auf-

gewertet. Gleichzeitig fährt dort die Linie SB91 im 10 Minuten-Takt bis 

Bottrop. Eine Umsetzung wird aktuell dadurch erschwert, dass die Stadt 

Oberhausen im Bereich des Osterfelder Bahnhofs kein geeignetes Grund-

stück besitzt.  

 Bei einer Verlängerung der Straßenbahnlinie 105 sollen entlang der Trasse 

Radabstellanlagen vorgesehen werden. Besonderes Augenmerk liegt auf 

der Haltestelle „Lipperheidebaum“ oder „Mellinghofer Straße“, an der für Be-

wohner der südlich angrenzenden Siedlungsbereiche eine Radabstellan-

lage geschaffen wird. Die abschließende Entscheidung zwischen den bei-

den Haltestellen wird im konkreten Planungsprozess anhand der verfügba-

ren Flächen und der Einbindung in das Oberhausener Radverkehrsnetz ent-

schieden.  
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 Bei der Realisierung des Haltepunktes Rehmer/Alstaden ist auch der Bau 

einer Radabstellanlage vorgesehen. 

 Bei Neubau oder Ausbau von Radabstellanlagen sollen offene wie auch ge-

schützte Anlagen mit einer ausreichenden Zahl von Fahrradabstellplätzen 

vorgesehen werden.  

Oberhausen ist Standort des Metropolrads Ruhr. Nachfragebedingt hat der Be-

treiber die Anzahl Standorte und die Anzahl ausleihbarer Räder deutlich redu-

ziert. Ebenso werden keine Überlegungen zu Leihfahrradsystemen mehr an-

gestellt.  

Die Fahrradmitnahme im Linienverkehr soll durch die Verkehrsunternehmen 

ermöglicht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fahrradmitnahme 

Flächen bindet, die ggf. auch von mobilitätseingeschränkten Personen für Roll-

stuhl oder Rollator benötigt werden. Die abschließende Abwägung soll unter 

Berücksichtigung betrieblicher Belange durch die Verkehrsunternehmen erfol-

gen. 

Infrastrukturmaßnahmen in der Verknüpfung ÖPNV/MIV 

Die Stadt Oberhausen hat bereits P+R-Standorte am Oberhausener Hbf, an 

den Bahnhöfen Oberhausen-Sterkrade und Oberhausen-Holten sowie an der 

Trassenhaltestelle „OLGA-Park“ eingerichtet (siehe Anlage 8.6). Mit dem Aus-

bau der Betuwe-Strecke und einem entsprechend verbesserten SPNV-Ange-

bot sollen die P+R-Kapazitäten am Bahnhof Sterkrade erhöht werden.  

In Holten ist im Jahr 2015 ein Ausbau der P+R-Kapazitäten erfolgt. Auch dort 

sollen das P+R-Angebot im Zuge des Ausbaus der Betuwe-Strecke überprüft 

und – wenn nötig – weitere P+R-Plätze realisiert werden. Hierfür sind bereits 

Flächen vorgesehen. 

5.3.2 Weitere Maßnahmen 

Weitere Maßnahmen betreffen die Haltestellenausstattung, die ÖPNV-Be-

schleunigung, die Fahrzeugausrüstung und die Barrierefreiheit. Maßnahmen 

zur Verbesserung der Haltestellenausstattung sowie zur ÖPNV-Beschleuni-

gung obliegen der Stadt Oberhausen. Maßnahmen zur Verbesserung der Fahr-

zeugausrüstung sind Aufgabe der STOAG. Grundlage sämtlicher Verbesse-

rungsmaßnahmen sind die Qualitätsziele Infrastruktur und Betrieb in Kap. 2.2. 
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Haltestellenausstattung 

Maßnahmen zur Verbesserung der Haltestellenausstattung sowie zur ÖPNV-

Beschleunigung gehen in der Regel auf eine Initiative der Stadt Oberhausen 

zurück. Dabei werden die Qualitätsziele Infrastruktur (hier Ausstattungsstan-

dards von Haltestellen) gemäß beachtet. Bei der Planung neuer Haltestellen 

soll die soziale Kontrolle mitbedacht werden (dies soll auch für Haltepunkte des 

SPNV gelten, bei deren Ausgestaltung die Stadt Oberhausen nur begrenzte 

Handlungsmöglichkeiten hat). Davon unberührt bleibt die Baulastträgerschaft. 

Sofern es sich um verkehrlich notwendige und gesetzlich vorgeschriebene 

Ausstattungsmerkmale handelt (z.B. Haltestellenschild oder Aushangfahrplan) 

ist dies Pflichtaufgabe der Verkehrsunternehmen. 

Fahrzeugausrüstung 

Die Verbesserung der Fahrzeugausrüstung erfolgt weiterhin konsequent im 

Rahmen von Zusatz- oder Ersatzbeschaffungen. Dabei werden die Qualitäts-

ziele Infrastruktur (hier Fahrzeugausrüstung) gemäß Bild 2-8 beachtet. Weiter-

hin soll eine ITCS-Anschlusssicherung vorgesehen werden, die auch eine An-

schlusssicherung zu Nachbarverkehrsunternehmen zulässt.  

Barrierefreiheit 

Die konsequente Verbesserung der Barrierefreiheit von Haltestellen und Fahr-

zeugen erfolgt im Lichte der Anforderungen von Menschen mit Mobilitätsein-

schränkungen oder sensorischen Einschränkungen gemäß Kap. 2.1. Sie ist 

eine permanente Aufgabe und selbstverständlicher Bestandteil jeder Infra-

strukturmaßnahme. Insbesondere geht es dabei um  

 den niveaufreien (stufenlosen) Zugang zu Haltestellen (z.B. durch Rampen),  

 den niveaufreien Ein-/Ausstieg durch Anhebung der Bordsteinhöhe auf min-

destens 16 cm bzw. 18 cm (die Bordsteinhöhe wird je nach Anfahrsituation 

der Haltestelle festgelegt), 

 die Ausstattung der Haltestellen mit taktilen Leitstreifen. 

Mittelfristig wird zudem die Möglichkeit geprüft, eine App zur Führung sehein-

geschränkter Personen anzubieten. 

Es gibt insgesamt 54 Haltepositionen ohne taktile Elemente. Da diese Haltepo-

sitionen aber bereits mit einem Hochbord ausgestattet sind, ist ein weiterer 

Ausbau nicht mehr vorgesehen. Im Rahmen von größeren Unterhaltungsmaß-

nahmen soll geprüft werden, ob eine taktile Führung nachzurüsten ist. An der 
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Haltestelle Rathaus ist als Pilotprojekt eine taktile Führung durch Klebeele-

mente entstanden. Mit diesem Pilotprojekt werden Erfahrungen gesammelt, ob 

sich diese Art der taktilen Führung bewährt. Dies gilt besonders für die Langle-

bigkeit dieser Technik.  

Wetterschutz und Fahrgastunterstände sind an allen Haltestellen wünschens-

wert und werden bei Haltestellen der Kategorie I und II vorgesehen (siehe Bild 

2-7). Ausnahmen sind bei beengten Platzverhältnissen an einigen Haltestel-

lenpositionen denkbar. Bei Haltestellen, die eine ausgeprägte Lastrichtung auf-

weisen, kann an Positionen mit geringen Einsteigerzahlen auf einen Wetter-

schutz verzichtet werden.  

In Oberhausen sind 666 Haltestellen anhand der zum Zeitpunkt des Ausbaus 

gültigen Normen ausgebaut worden. Die übrigen Haltestellen werden in drei 

Kategorien eingeordnet (siehe Anlage 8.5), um den weiteren Ausbau bis 2022 

zu priorisieren.  

 Haltestellen der Kategorie I werden bis 2022 mit Fördermitteln ausgebaut.  

 Haltestellen in der Kategorie II sollen ebenfalls mit Fördermitteln ausgebaut 

werden, wobei eine Realisierung bis 2022 nicht für jede Haltestellenposition 

garantiert werden kann. Daher werden diese Haltestellen wegen der finan-

ziellen Herausforderung des Haltestellenausbaus als Ausnahme von § 8 

Abs. 3 PBefG definiert. Innerhalb der Kategorie II sollen diejenigen Positio-

nen vorrangig ausgebaut werden, an denen Linien mit Verbindungsfunktion 

halten. Diese Linien erschließen nicht nur das nächstgelegene Zentrum, 

sondern erschließen weite Teile des Stadtgebiets von Oberhausen. Außer-

dem sollen diejenigen Haltestellenpositionen vorrangig ausgebaut werden, 

wo die Gegenrichtung bereits ausgebaut ist, um einen barrierefreien Hin- 

und Rückweg anbieten zu können. Innerhalb dieser Gruppen ist auch eine 

Differenzierung nach Fahrgastzahlen möglich.  

 Haltestellen der Kategorie III werden von der Stadt Oberhausen nicht isoliert 

ausgebaut, weil entweder die Realisierung anderer Planungen abgewartet 

werden muss oder weil es sich um eine kaum nachgefragte Haltestelle im 

Nachtnetz handelt. Ein Ausbau kommt nur im Zuge größerer Baumaßnah-

men im Straßenraum in Betracht. Diese Haltestellen werden als Ausnahme 

von § 8 Abs. 3 PBefG definiert.  
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Grundsätzlich ist es immer möglich, Haltestellenpositionen abseits dieser Prio-

risierung auszubauen, z.B. im Rahmen ohnehin stattfindender Baumaßnah-

men.  

Bei der Planung des Haltestellenausbaus wird künftig immer geprüft, ob die 

Haltestellen als Kap-Haltestellen ausgebaut werden können. Bei dieser Bau-

form wird der Parkstreifen im Bereich der Haltestelle überbaut. Dies hat fol-

gende Vorteile: 

 Die Busse können die ausgebaute Haltestelle anfahren, ohne von parken-

den Fahrzeugen behindert zu werden. Dadurch, dass die Busse die Halte-

stelle bündig anfahren können, wird der Einstieg für mobilitätseinge-

schränkte Fahrgäste deutlich erleichtert. 

 Der Bus braucht nicht in den fließenden Verkehr ein- und auszufädeln. Ein- 

und Ausschwenkbewegungen, die bei der An- und Abfahrt einer Busbucht 

entstehen, fallen weg. Dies ist für stehende Kunden deutlich angenehmer.  

 Der Raum, den die Busse zum Anfahren einer Busbucht benötigen und da-

her mit Parkverboten belegt werden muss, kann bei einer Kap-Haltestelle 

zum Parken genutzt werden.  

 Dadurch, dass ein Einfädeln in den fließenden Verkehr nicht mehr notwen-

dig ist, wird die Verkehrssicherheit erhöht und ein kleiner Zeitvorteil für den 

ÖPNV erreicht. 

In Oberhausen sind einige Haltestellen bereits als Kap-Haltestellen ausgebaut, 

z.B. die Haltestelle Marienburger Straße in Richtung Hugo-Rasch-Straße. 

Welche Haltestelle welcher Kategorie angehört, kann Anlage 8.5 entnommen 

werden. 
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6 Leistungen des Stadtverkehr Oberhausen 

Die Stadt Oberhausen hat mit Ratsbeschluss vom 19. Dezember 2005 die das 

Stadtgebiet bedienenden Verkehrsunternehmen  

 Stadtwerke Oberhausen AG (STOAG),  

 Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG),  

 Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und  

 Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST)  

mit der Erbringung der Betriebsleistung im Stadtgebiet Oberhausen bis zum 

31.12.2019 betraut. Dieser Betrauungsbeschluss wurde mit Ratsbeschluss 

vom 17.12.2007 sowie vom 05.10.2009 konkretisiert. 

Das der STOAG im Rahmen der Betrauung übertragene Liniennetz „Stadtver-

kehr Oberhausen“ umfasst die in Anlage 8.4 aufgeführten Linien. Die Betriebs-

leistung (ohne Betriebsfahrten) dieses Liniennetzes beläuft sich auf 

7.970.000 Kilometer im Jahr auf dem Stadtgebiet der Stadt Oberhausen. Ver-

änderungen der Betriebsleistung, die sich beispielsweise aus dem Maßnah-

menprogramm des Nahverkehrsplans, aus betrieblichen Optimierungen oder 

aus dem Finanzierungsvorbehalt der Stadt Oberhausen ergeben, sind in be-

stimmten Grenzen möglich.  

Die Linien im Hoheitsgebiet der Stadt Oberhausen wurden bislang im Rahmen 

von einzelnen Liniengenehmigungen an die Verkehrsunternehmen erteilt.  

Die Linien des bestehenden Liniennetzes „Stadtverkehr Oberhausen“ treten al-

lerdings aktuell und auch in Zukunft unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsin-

tegration in einem einheitlichen Marktauftritt als System auf, welches folgende 

Merkmale aufweist: 

 Einheitliches Taktangebot im 10-, 20-, 30- oder 60 Minuten-Takt. 

 Umsteigebeziehungen und Verknüpfungsmöglichkeiten an zahlreichen Hal-

testellen im Stadtgebiet (insbesondere an den Haltestellen Oberhausen 

Hauptbahnhof und Sterkrade Bahnhof).  

 Zu- und Abbringerfunktion der Buslinien für die Straßenbahn und damit ein-

hergehend Beitrag über das Spartenbetriebsergebnis zur Finanzierung der 

Straßenbahn. 
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 Relevante und aufkommensstarke Nachfragestrukturen zwischen den ver-

schiedenen Stadtteilen und Einzelzielen sowie von und nach Alt-Oberhau-

sen, der Neuen Mitte, Sterkrade und Osterfeld. 

 Die Umläufe der Fahrzeuge können aufgrund der Verflechtungen des städ-

tischen Busnetzes sinnvoll miteinander verknüpft werden, sodass eine Op-

timierung des notwendigen Fahrzeugeinsatzes und der bereitzustellenden 

Reservekapazitäten zu erzielen ist und somit der Zuschussbedarf minimiert 

wird (Synergieeffekte bei der Planung der Betriebsreserve). 

 Die Ausdehnung des Bedienungsgebiets entspricht weitgehend dem Stadt-

gebiet Oberhausen, sodass lange Ein- und Ausrückzeiten und die damit ver-

bundenen Leerleistungen zu einem Betriebshofstandort vermieden werden. 

Für die Zwecke der Erreichung der Ziele in § 8 PBefG, insbesondere der Si-

cherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit ÖPNV-Leis-

tungen will die Stadt Oberhausen sicherstellen, dass in Zukunft Linien nur noch 

entsprechend den wirtschaftlichen, administrativen und qualitativen Zielsetzun-

gen dieses Nahverkehrsplans genehmigt werden.  

Deshalb sollen die bestehenden Linien des „Stadtverkehrs Oberhausen“ ab 

dem 01.01.2020 als Gesamtleistung im Sinne des § 8a Abs. 2 Satz 4 PBefG 

genehmigt werden, um die wirtschaftlichen Risiken für das Verkehrsangebot 

zu minimieren und die planerischen Ziele des vorliegenden Nahverkehrsplans 

zu optimieren. 

Wirtschaftliche Zielsetzung 

Durch die Betrachtung des Stadtverkehrs Oberhausen als Gesamtleistung 

können einzelne Linien, deren Genehmigungen zur Verlängerung anstehen, 

künftig nicht mehr isoliert von den anderen Linien des Gesamtnetzes behandelt 

werden, sondern nur als integraler Bestandteil des Stadtverkehrs Oberhausen. 

Mit diesem Konzept wird gewährleistet, dass die Inhomogenität einzelner Li-

nien im Hinblick auf deren Ertragsstärke und Kostenintensität nivelliert wird. Es 

kann somit ein wirtschaftlicher Ausgleich zwischen den Linien des Gesamtnet-

zes stattfinden, was gemäß der Gesetzesbegründung des § 9 Abs. 2 PBefG 

Ziel sein sollte. Der Grundgedanke hierbei ist die Vermeidung eines „Rosinen-

pickens“ wirtschaftlich lukrativer Linien mit hohen bzw. auskömmlichen Erträ-

gen und dem daraus resultierenden Verbleib wirtschaftlich nicht auskömmli-

cher Linien bei der Stadt Oberhausen. Darüber hinaus besteht zwischen der 



Leistungen des Stadtverkehr Oberhausen 76 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

Straßenbahn und dem Busverkehr ein wirtschaftlicher Querverbund, da auf-

grund dieses Zusammenhangs der Busverkehr die systembedingt höheren 

Kosten der Straßenbahn mitfinanziert. 

Durch die Vergabe als Gesamtleistung kann das Verkehrsunternehmen Los-

größenvorteile nutzen. So kann beispielsweise eine größere Anzahl Fahrzeuge 

beschafft werden mit entsprechenden Optionen bei der Kaufpreisgestaltung.  

Administrative Zielsetzung 

Die Betriebssteuerung wird dadurch vereinfacht, dass nur eine Leitstelle vor-

gehalten werden muss. Diese kann die Belange des Verkehrsunternehmens 

abdecken und im Störungsfall eine integrierte und abgestimmte Vorgehens-

weise für alle Linien entwickeln.   

Qualitative Zielsetzung 

Schließlich soll über die Vergabe als Gesamtleistung sichergestellt werden, 

dass die qualitativen Vorgaben des vorliegenden Nahverkehrsplans auch tat-

sächlich bei sämtlichen Verkehrsleistungen im Hoheitsgebiet der Stadt Ober-

hausen eingehalten werden und nicht einzelne Linien aus wirtschaftlichen 

Gründen zu geringeren Standards bedient werden.  

Ein einziger Betreiber aller Oberhausener Linien hat zusätzlich den Vorteil, 

dass dieses Verkehrsunternehmen für die Kundenkommunikation zuständig 

ist, z.B. bei Baustellen oder Störungen. Für den Fahrgast ist damit sofort deut-

lich, bei welchem Verkehrsunternehmen er nach Hinweisen und möglichen Er-

satzfahrplänen suchen muss.  

Die Genehmigung der Linien des bestehenden Liniennetzes „Stadtverkehr 

Oberhausen“ soll daher zukünftig nur noch entsprechend der folgenden Krite-

rien als Gesamtleistung erfolgen: 

 Beachtung enger verkehrlicher Verflechtungen von Linien 

Die Betrachtung als Gesamtleistung soll absichern, dass sie die flächende-

ckende Raumerschließung und integrierte Verkehrsbedienung stärkt und 

den funktionalen Zusammenhang von Netzsystemen (z.B. Stadtbus- und 

Schnellbus-Verkehre) erhält. Damit wird gleichzeitig gewährleistet, dass das 

Verkehrsangebot im Bedarfsfall wesentlich effektiver weiterentwickelt wer-

den kann als bei einem Betrieb durch mehrere unabhängig voneinander 

agierende Unternehmen.  
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In Oberhausen werden verschiedene Linien gekoppelt, damit den Fahrgäs-

ten eine umsteigefreie und durchgehende Verbindung geboten werden 

kann. Diese betrieblich-planerische Kopplung trifft vornehmlich zu auf die 

Durchbindung SB92/SB98 an der Falkestraße und auf die Durchbindung 

SB97/952 am Bahnhof Sterkrade.  

In Oberhausen wird eine ÖPNV-Trasse vorgehalten, die ausschließlich dem 

Bus- und Straßenbahnverkehr dient. Beide Verkehrsmittel ergänzen sich 

fahrplanmäßig auf der ÖPNV-Trasse und stehen in enger Verflechtung, so-

dass die Betriebszweige Bus und Straßenbahn zu einem Gesamtnetz zu-

sammengefasst werden sollen.  

 Gewährleistung einer betrieblich optimalen Verkehrsbedienung 

Die Betrachtung als Gesamtnetz soll betriebliche Kriterien berücksichtigen, 

um Synergien bei der Fahrzeug- und Personaleinsatzplanung zu nutzen. 

Maßgebend sind dabei der räumliche Zuschnitt, der Leistungsumfang und 

die Ausrichtung des Gesamtnetzes auf die Lage der vorhandenen betriebli-

chen Einrichtungen. Historische Zusammenhänge sind allgemein kein aus-

reichendes Kriterium für eine Vergabe als Gesamtleistung. 

Diesen Ansatz hat die STOAG in der Vergangenheit bereits verfolgt und 

Fahrten unterschiedlicher Linien mit dem Ziel verknüpft, den Personal- und 

Fahrzeugeinsatz so effizient wie möglich zu gestalten. Gegenüber einem li-

nienreinen Betrieb können Fahrzeuge, Leerkilometer und Dienstzeit einge-

spart werden. Zur effizienten Gestaltung der Umlaufpläne müssen möglichst 

viele Linien einbezogen werden. Daher werden alle Kurse, die bislang von 

der STOAG bedient werden, als Gesamtleistung Stadtverkehr Oberhausen 

zusammengefasst. Dadurch kann das Defizit gesenkt und die Umwelt ent-

lastet werden. 

Die STOAG beschäftigt unter anderem sog. Kombi-Fahrer, die die Fahrer-

laubnis für Busse und Straßenbahnen besitzen. Durch diese Maßnahme 

kann der Personalbedarf verringert werden, weil z.B. die Reserve flexibler 

zwischen den Betriebszweigen delegiert werden kann. Dies kommt vor al-

lem dann zum Tragen, um den entstehenden Personalbedarf zu decken, 

wenn Fahrer der Straßenbahn längerfristig nicht zur Verfügung stehen. 

Wird der städtische ÖPNV nur von einem Betreiber bedient, wird die An-

schlusssicherung zwischen den Linien deutlich vereinfacht. Die Sicherstel-

lung eines Anschlusses kann zentral durch die Leitstelle geschehen. Eine 

Abstimmung mehrerer Verkehrsunternehmen ist nicht erforderlich. 
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 Nutzung des wirtschaftlichen Querausgleichs zwischen Linien 

Die Betrachtung als Gesamtleistung soll ertragsstarke und ertragsschwache 

Linien wirtschaftlich effektiv miteinander kombinieren, um den Rückzug der 

Verkehrsunternehmen auf einzelne, besonders ertragsstarke Linien („Rosi-

nenpickerei“) zu verhindern. Das Zusammenfassen wirtschaftlich guter und 

weniger guter Linien bedeutet, dass der Gewinn aus der „guten“ Linie zur 

Finanzierung des Bedienungsangebotes der „weniger guten“ Linie verwen-

det werden soll (wirtschaftlicher Querausgleich). Dies betrifft insbesondere 

die Mitfinanzierung der systembedingt höheren Kosten der Straßenbahn 

durch den Busverkehr. 

Um Fahrzeuge, die zur Bedienung des Tagesnetzes notwendig sind, besser 

auszulasten, sind Tages- und Nachtnetz Teil des Gesamtnetzes Stadtver-

kehr Oberhausen. 

 Harmonisierung der Genehmigungslaufzeiten 

Um das Gesamtnetz entsprechend dieser Vorgaben umsetzen zu können, 

sollen zudem die Laufzeiten der Liniengenehmigung auf den Stichtag 

31.12.2019 harmonisiert werden. Die Liniengenehmigungen, welche vor 

diesem Datum enden, sollen entsprechend maximal nur bis zum 31.12.2019 

wieder erteilt werden.  

Mit Blick auf diejenigen Genehmigungen, die über diesen Zeitpunkt hinaus-

laufen und für die die STOAG allein die Linienkonzessionen hält, hat sich 

die STOAG bereit erklärt, alle genehmigungsrechtlich erforderlichen Maß-

nahmen zu ergreifen, um eine Einbeziehung auch dieser Linien in die ge-

plante Harmonisierung zu ermöglichen.  

Sollte für die Oberhausener Linien kein Gesamtnetz gebildet werden, hätte dies 

die folgenden negativen Folgen: 

 Für Fahrgäste: 

- Häufig ist nicht klar, welches Verkehrsunternehmen welche Linien be-

dient und daher als Ansprechpartner dient. 

- Die Anschlusssicherung wird erschwert. 

- Wichtige Durchbindungen von Linien können wegfallen. 

 Für den Aufgabenträger 

- Zur Reduzierung des Betriebsaufwandes und damit des Zuschussbe-

darfs werden Linien verknüpft. Ein solches Vorgehen ist dann besonders 
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effektiv, wenn möglichst viele Linien untereinander verknüpft werden kön-

nen. 

- Ertragsschwache Linien können nicht durch die Erträge ertragsstarker Li-

nien ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass der Aufgabenträger er-

tragsschwache Linien bezuschussen muss, ohne von den ertragsstarken 

Linien zu profitieren.  

 Für die Verkehrsunternehmen 

- Ein flexibler Personaleinsatz zwischen den Betriebsbereichen Straßen-

bahn und Bus ist nicht möglich. 

Welche Linien dem Gesamtnetz Stadtverkehr Oberhausen zuzurechnen sind, 

kann den Liniensteckbriefen in Anlage 8.4 entnommen werden.  
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7 Finanzierungsplanung 

7.1 Finanzierung der Maßnahmen im Leistungsangebot 

In Anbetracht der Oberhausener Haushaltslage besteht die Notwendigkeit, auf 

ein zumindest ausgewogenes Verhältnis zwischen maßnahmenbedingten 

Mehraufwendungen und Einsparungen zu achten. Die vorgesehenen Maßnah-

men sollen nur dann durchgeführt werden, wenn sie keine bzw. nur sehr ge-

ringe Mehrkosten verursachen oder aus stadtentwicklungspolitischer Perspek-

tive für die Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung von besonderer Bedeutung 

sind. 

Im Juni 2017 werden durch die Verkehrsunternehmen folgende Maßnahmen 

umgesetzt: 

 Die Schnellbuslinie SB94 soll anstelle ihrer bisherigen Endstelle Hugo-

Rasch-Straße die Haltestelle „Schemmannsfeld“ anfahren, die Fahrgäste 

dort an die Straßenbahnlinie 105 in Richtung Essen übergeben und dann 

über die Straßen Schemmannsfeld und Hausmannsfeld geführt werden. 

Dadurch ist mit Mehrkosten von knapp 100.000 €/Jahr zu rechnen. Ein Teil 

der Kosten kann durch neu gewonnene Fahrgäste ausgeglichen werden.  

 Die Taktänderung auf der Straßenbahnlinie 112 führt zu Mehrkosten von 

rund 250.000 €. Dieser Betrag kann zu einem kleinen Teil durch Neufahr-

gäste oder Fahrgäste, die nun bis Oberhausen durchfahren und dadurch 

höhere Fahrpreise entrichten, ausgeglichen werden.  

 Die Verschiebung der Fahrzeiten der Nachtexpress-Linien ist kostenneutral 

möglich. Im Zuge der Änderung kommt es zu einer Angebotsverbesserung. 

Die Linie NE2 wird von der Heinrich-Böll-Gesamtschule zum Bahnhof Holten 

verlängert, weil dort ein Anschluss zum RE19 in Richtung Duisburg oder 

Wesel möglich ist. Die Mehrkosten kann durch folgende Maßnahme kom-

pensiert werden: 

- Der NE1 wird im schwach nachgefragten Bereich Brink und Hünenberg-

straße im Einrichtungsverkehr geführt. 
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7.2 Finanzierung des Infrastrukturausbaus 

Der Ausbau der Infrastruktur kann nur mit Hilfe von Fördermitteln umgesetzt 

werden. Für den Ausbau der Haltestellen sowie der P+R- und B+R-Anlagen 

kommt vor allem § 12 ÖPNVG NRW in Betracht. Außerdem können Radab-

stellanlagen durch Fördermittel der Nahmobilität gefördert werden. 

Zum Ausbau der Straßenbahn sind Fördermittel des Landes und – je nach 

Kostenvolumen – auch des Bundes erforderlich. Alle vorgesehenen Maßnah-

men sind daher zum ÖPNV-Bedarfsplan angemeldet worden, um eine Auf-

nahme in den Förderkatalog gemäß § 13 ÖPNV NRW zu ermöglichen.  

Der Bau des Haltepunktes Rehmer/Alstaden ist ebenfalls zur Aufnahme in den 

ÖPNV-Bedarfsplan gemeldet worden. Eine Finanzierung dieser SPNV-Maß-

nahme liegt aber nicht in der Zuständigkeit der Stadt Oberhausen. Im Zuge der 

Realisierung würde die Stadt Oberhausen aber Begleitmaßnahmen wie die 

Schaffung von P+R- sowie B+R-Anlagen durchführen. 

 

7.3 Potenzielle gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

Die beschriebenen Leistungen beinhalten eigenwirtschaftliche und gemeinwirt-

schaftliche Anteile. Hinsichtlich der gemeinwirtschaftlichen Anteile können 

nach Maßgabe  

 der Finanzierungsrichtlinie des VRR,  

 der Richtlinie des VRR zur Förderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW,  

 der Ausbildungsverkehr-Richtlinie des VRR und  

 der Weiterleitungsrichtlinie des VRR  

Ausgleichsleistungen und Zuwendungen beantragt werden. Die im VRR kon-

zessionierten Verkehrsunternehmen, die Leistungen auf dem Gebiet der Stadt 

Oberhausen erbringen, können mit der Erfüllung von folgenden gemeinwirt-

schaftlichen Verpflichtungen betraut sein: 

 Vorhaltung der erforderlichen Verkehrsinfrastruktur: 

Vorhaltung von ortsfesten Anlagen und damit verbundenen Sicherheits- und 

Navigationssystemen gemäß Definition der Finanzierungsrichtlinie des ZV 

VRR. 
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 Verbund- bzw. Aufgabenträgerbedingte Regie- und Vertriebsaufgaben: 

Regie und Vertriebsaufgaben (die das Verkehrsunternehmen ohne den Ver-

bund bzw. ohne Aufgabenträgervorgaben nicht hätte) zur Erfüllung von Vor-

gaben des Aufgabenträgers, des VRR und der Verbundvertragswerke ge-

mäß Definition der Finanzierungsrichtlinie des ZV VRR. 

 Vorhaltung qualitativ höherwertiger Fahrzeuge: 

Vorhaltung von Fahrzeugen, deren Qualität und Ausstattung über die eines 

Vergleichsverkehrsunternehmens ohne Aufgabenträger- bzw. Verbundvor-

gaben hinausgehen (z.B. für Klimaanlage, Abgasreinigungssysteme), ge-

mäß Definition der Finanzierungsrichtlinie des ZV VRR. 

 Ungedeckte Mehrkosten bedingt durch Mehr- oder Andersleistungen im Be-

triebsbereich (die durch den Verbund veranlasst sind und/oder durch Vor-

gaben des lokalen Aufgabenträgers für den ÖSPV im Betriebsbereich ent-

stehen) mit ergebnisrelevanten Auswirkungen auf die Kosten- und Er-

lösstruktur. 

Im betrieblichen Bereich können zurzeit folgende Fallgruppen von gemein-

wirtschaftlichen Verpflichtungen anerkannt werden, die zu Mehrkosten bzw. 

Nachteilen führen: 

- ungedeckte Mehrkosten nicht lukrativer Fahrten in Schwachverkehrszei-

ten (gemäß Aufgabenträger- und/oder Verbundvorgaben) einschließlich 

TaxiBus, 

- ungedeckte Mehrkosten bedingt durch sozialpolitische Verpflichtungen 

im Betriebsbereich (gemäß Vorgaben des oder der Anteilseigner/s / Auf-

gabenträger/s), 

- ungedeckte Mehrkosten bedingt durch den Betrieb der Straßenbahnlinie 

112.  

Ob und in welchem Umfang tatsächlich gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

vorliegen, wird in den jeweiligen Finanzierungsbescheiden der die Stadt Ober-

hausen bedienenden Verkehrsunternehmen konkretisiert. 
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8 Anlagen 

8.1 Liniensteckbriefe (alle Linien im Stadtgebiet Oberhau-

sen) 
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8.2 Schulen 
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8.3 Sondernutzungen 
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8.4 Definition Gesamtnetz „Stadtverkehr Oberhausen“ 

 

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

 
  



Anlagen 

Nahverkehrsplan Stadt Oberhausen 2017  

8.5 Haltestellenkategorisierung im Stadtgebiet Oberhau-

sen 
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8.6 Bike+Ride- und Park+Ride-Anlagen in Oberhausen 
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